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1 . Den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung
2. Den Fraktionen
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Einla dunq

zur öffentlichen Sitzung
der Stadtverord netenversa m m I u ng

am Mithvoch, 11. Februat 2026, um 16:00 Uhr,
Rathaus, Stadtverordnetensitzungssaal (1. Stock), Schlossplatz 6, Wiesbaden

Tagesordnung I

1 . Genehmigung der Niederschriften der Sitzungen vom 27 .11.2025 und 17 .12.2025

2. Mitteilungen

3. 22-S-00-0001

Fragestunde

4. 26-F-22-0018

Moratorium zur Umgestaltung der Schwalbacher Straße
- Antrag der Frakionen von CDU und FDP vom 04.02.2026 -
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Die Umgestaltung der Schwalbacher Straße wurde unter anderem mit erwarteten Synergieeffekten
zwischen diesen Arbeiten und dem Fernwärmeausbau sowie den geplanten Bauarbeiten an den
Mauritiushöfen und Walhalla begründet. Diese Voraussetzungen haben sich inzwischen wesentlich
verändert. Für die Mauritiushöfe gilt ein Moratorium von bis zu drei Jahren, auch der Baubeginn am
Wal halla-Theater ist weiterhin nicht absehba r.

Damit entfällt ein zentrales Argument der ursprünglichen Planung. Es besteht die Gefahr, dass eine nun
umgestaltete Straße in absehbarer Zeil erneut durch Baustellenverkehr betroffen oder teilweise
zurückgebaut wer0den muss. Dies wäre weder wirtschaftlich noch planerisch sinnvoll.

Zudem ist bislang ungeklärt, wie sich der derzeitige Verkehr auf der Schwalbacher Straße von bis zu
45.000 Kraftfahrzeugen täglich,bei einer deutlichen Reduzierung der Fahrspuren verlagern soll. Die
bislang angenommene Verlagerung auf den zweiten Ring greift zu ktJrz, da auch dort sowie auf den
Zubringerstrecken zusätzliche Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner zu erwarten sind.

Vor diesem Hintergrund ist ein Moratorium analog zu den Mauritiushöfen sowie die Erstellung eines
belastbaren Verkehrsgutachtens erforderlich, bevor irreversible bauliche Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Stadtverordnetenversam mlung möge beschließen :

1. Die Umgestaltung der Schwalbacher Straße wird bis auf weiteres ausgesetzt (Moratorium), mindestens
jedoch für die Dauer des Moratoriums hinsichtlich der Mauritiushöfe.

2. Der Fernwärmeausbau wird wie geplant fortgeführt. Nach dessen Abschluss ist die Schwalbacher
Straße zunächst in den Zustand vor Beginn der Umbaumaßnahmen zurückzuversetzen.

3. Der Magistrat wird gebeten zu berichten, wie sich der derzeitige Verkehr der Schwalbacher Straße (bis
zu 45.000 KtzlTag) bei einer Reduzierung der Fahrspuren zukünftig verlagert und welche Auswirkungen
dies auf angrenzende Wohngebiete hat.

4. Nach Ablauf des Moratoriums an den Mauritiushöfen und Vorliegen des Verkehrsgutachtens ist erneut
über eine Umgestaltung der Schwalbacher Straße zu entscheiden.

5. 25-F-03-0001

Auswirkungen der Bahn-Krise auf den regionalen Schienenverkehr eindämmen -
Pendelverbindungen sichern!
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.12.2025 -

Oer ÖpwV ist dabei das Rückgrat einer nachhaltigen Mobilität für die Menschen. Es muss möglich sein,
auch ohne Auto mobil zu sein. Allerdings ist der öffentliche Nahverkehr immer nur so stark wie das
schwächste Glied in der Kette - und das ist aktuell eindeutig der Schienenverkehr.

Zu den "altbekannten Problemen", wie dem Personalmangel oder eine mangelnde finanzielle
Unterstützung der Verkehrsunternehmen, kommen nun noch umfangreiche Bau- und
Sanierungsmaßnahmen seitens der DB lnfraGo im Bereich des Fern- und Regionalverkehrs hinzu.
Umfassende Erneuerungen der Schieneninfrastruktur und Modernisierungsmaßnahmen der regionalen
Stellwerke werden bis 2030 für erhebliche Störungen im Regionalbahnverkehr sorgen.

Die aktuellen und bevorstehenden baulichen Maßnahmen durch die DB lnfraGo sind natürlich notwendig
und begrüßenswert. Dennoch ist die Belastung für die regionalen Verkehrsunternehmen immens und
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kaum noch stemmbar. Die RMV Geschäftsführung hat hierzu schon in einem offenen Brief vom 05.
November die erheblichen Schwierigkeiten gegenüber der DB lnfraGo erklärt.

Ersatzverkehre sind oft unattraktiv oder fehlen komplett, weil es an der notwendigen Finanzierung fehlt.
Gleichzeitig bleiben wichtige Abstimmungsrunden wie der im Koalitionsvertrag versprochene jährliche
Bahngipfel aus. Die Folge: Probleme stauen sich, statt gelöst zu werden. Und während die Bahn ihre
Sanierungs- und Fernverkehrsplanungen vorantreibt, geraten die Bedürfnisse der Region und ihrer
Pendler immer mehr ins Abseits.

Deshalb braucht es jetä entschlossenes Handeln.
Das Land muss die regionalen Verkehrsverbünde endlich so ausstatten, dass verlässliche Ersatzverkehre
und Pendel-S-Bahnen auch in Bauzeiten garantiert sind. Der Bahngipfel muss stattfinden - jedes Jahr mit
allen Akteuren am Tisch. Über die kommunalen Verbände sollte darauf hingewirkt werden, dass
Regionalverkehr und Pendlerströme nicht unter die Räder kommen.

Nur so bleibt die Mobilität in Wiesbaden und im Rhein-Main-Gebiet gesichert - für die Menschen, die
täglich darauf angewiesen sind, und für die Wirtschaft, die auf funktionierende Verbindungen baut.

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen
der Magistrat wird gebeten,

1) an die Landesregierung heranzutreten und zu fordern, dass die regionalen Verkehrsunternehmen
(in unserem Fall der RMV) bei Haushaltsaufstellungen auskömmlich finanziert werden, sodass
direkte und attraktive Schienenersatzverkehre und Pendel-S-Bahnen auch bei baustellenbedingten
Streckeneinschränkungen den Pendlern die Mobilität sicherstellen.

2) in Gesprächen darauf hinzuwirken, dass DB lnfraGo und RMV eine deutlich verbessefte,
frühzeitige und barrierefreie Baustellen- und Fahrgastkommunikation sicherstellen, insbesondere
für Pendlerinnen und Pendler aus Wiesbaden (2. B. Echtzeitinformationen, Alternativrouten,
barrierefreie Hinweise).

3) an die Landesregierung heranzutreten, und zu fordern, den im Koalitionsvertrag angekündigten
jährlichen Bahngipfel mit der Bahn, den Verkehrsverbünden, Verkehrsunternehmen,
Fahrgastverbänden und lnitiativen auch tatsächlich abzuhalten, um Probleme proaktiv
anzusprechen und Lösungen im Sinne der Pendlerinnen und Pendler und der Wirtschaft zu finden

4) an den Städtetag heranzutreten und über das Gremium bei der Bahn zu fordern, dass die
Sanierungsplanungen der DB lnfraGo und die Ausgestaltung des Fernverkehrs verträglich für die
Abwicklung des Regionalverkehrs gestaltet werden. Der Pendlerfluss im Rhein-Main-Gebiet muss
gewäh rleistet bleiben.

5) über die kommunalen Vertretungen Druck auf die Bahn auszuüben und auf eine bessere
Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land hinzuwirken.

6. 25-V-40-0023

Karl-Gärtner-Schule - Schulerweiteru ng - Ausführungsvorlage

6.1 25-V-03-0012

DL 03/26-5

Finanzielle Mittel für Schulsanierungen und Schulneubauten in dieser Wahlperiode, Anfrage der Die
Linke - Fraktion vom 18.08.2025, Nr.26312025 nach § 45 der Geschäftsordnung der
Stadtverord netenversamm lu ng

ANLAGE
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Der nachfolgende Punkt wurde bereits zweimal verschoben:

7, 25-F-05-0007

Für eine moderne Verkehrspolitik: Straßenbahn in Wiesbaden verhindern - Nahverkehrsplan
verändern
- Antrag der FDP-Fraktion vom 03.09.2025 -

ln der 4. Fortschreibung des Nahverkehrsplans für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis findet sich
u.a. die Formulierung, dass der Bau eines kommunalen Schienenverkehrsmittels als ,,zwingend
edorderlich" erachtet wi rd.
Mit dem Beschluss dieser Fortschreibung haben die Kooperationsfraktionen den Grundstein für eine neue
Citybahnplanung gelegt.
Auch im Rahmen der Diskussion um das Ostfeld werden immer wieder Stimmen laut, die eine
Realisierung des neuen Stadtteils nur mit einer Wiederauflage einer Straßenbahnplanung verknüpfen.

Vor dem Hintergrund der Außerungen verschiedener kommunalpolitischer Akteure ist davon auszugehen,
dass nach der nächsten Kommunalwahl ein neuer Anlauf genommen wird, eine Straßenbahn in
Wiesbaden zu realisieren.

Dabei ist zu beachten, dass ein Bürgerentscheid nach der Anderung der HGO durch die Landesregierung
aus CDU & SPD zur Fragestellung des Baus einer Straßenbahn in Wiesbaden nicht mehr möglich ist und
es insoweit nur noch auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ankommt.
Daher muss nun zeitnah das politische Zeichen gesetzt werden, dass eine Straßenbahn in Wiesbaden
auch in Zukunft nicht gebaut wird und sich die Politik mehrheitlich an den Bürgenruillen, der sich im
damaligen Bürgerentscheid contra Citybahn widerspiegelte, gebunden fühlt.

Die Stadtverordnetenversammlung möge daher beschließen:

1. Der Beschluss 0473 der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2024 wird wie folgt geändert:

a. Die Punkte 1.-8. und 10.-12. verbleiben unveränden

b. Punkt 9 wird neu gefasst:
Dem am 18.12.2024 vorgelegten vierten Nahverkehrsplan für die Landeshauptstadt
Wiesbaden gemäß dem Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen wird
grundsätzlich zugestimmt. Dem Kapitel 9.3. ,,Hochwertiges ÖeNV-System" in dem es unter
anderem heißt, dass die lnvestition in ein kommunales Schienenverkehrsmittels als
,,zwingend erforderlich" angesehen wird, wird ausdrücklich nicht zugestimmt

2. Die Stadtverordnetenversammlung lehnt den Versuch der Etablierung eines kommunalen
Schienenverkehrsmittels, das in bestehenden Straßenraum eingreift, ab. lnsbesondere wird die
Schienenverlegung auf der Biebricher Allee - wie im betreffenden Kapitel des bereits
beschlossenen Nahverkehrsplans empfohlen - abgelehnt.

8. 26-F-55-0001

Mietwucher und Leerstand bekämpfen
- Antrag der Fraktion Die Linke vom 04.02.2026 -

Der Wohnungsmarkt in Deutschland und insbesondere in Städten wie Wiesbaden bleibt angespannt und
von steigenden Preisen geprägt. Auch in Wiesbaden gehört Wohnen zu den größten finanziellen
Belastungen für Haushalte. Der Wiesbadener Mietspiegel zeigt deutlich, dass Vermieter*innen die Mieten
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in Wiesbaden seit 2Q21 unabhängig von Baujahr, Wohnungsgröße, Wohnlage und Ausstattung deutlich
erhöht haben.

Diese hohen Mietpreise sind das Ergebnis der strukturellen Rahmenbedingungen des
vermietedreundlichen Wiesbadener Wohnungsmarktes. Die Nachfrage nach zentralem Wohnraum ist
kaum elastisch, da viele Haushalte auf die Nähe zu Arbeitsplätzen, Schulen und lnfrastruktur angewiesen
sind und nur begrenzte Ausweichmöglichkeiten haben. Neubauten werden überwiegend im Luxussegment
realisiert, da hier die höchsten Renditen für lnvestor*innen erzielt werden, während bezahlbarer
Wohnraum nur in geringem Umfang entsteht. Alternative Ständorte in ländlichen Regionen sind aufgrund
unzureichender lnfrastruktur weniger attraktiv, und die jahrzehntelange Aussetzung der
Wohngemeinnützigkeit hat die Marktdynamik zusätzlich in Richtung renditeorientierter Vermietung
verschoben. Diese Faktoren führen dazu, dass Vermieter*innen überlegene Markt- und
Verhandlungsmacht gegenüber den Mieter*innen besitzen und die Mieten weiter erhöhen. Der Markt allein
sorgt also für eine ungerechte Wohnsituation auch in Wiesbaden, entsprechend bedad es einer aktiven
städtischen Steuerung und korrektiver Maßnahmen.

ln Folge dieser Entwicklungen sehen sich viele Mieter*innen nicht nur mit hohen normalen
Mietforderungen konfrontieft, sondern auch mit Unsicherheiten darüber, ob geforderte Mieten auch
rechtlich angemessen sind. Die bestehenden gesetzlichen Schutzinstrumente, die eine Orientierung an
den onsüblichen Vergleichsmieten und gegebenenfalls die Prüfung von Mietpreisüberhöhungen oder
Mietwucher erlauben, werden von Betroffenen in der Praxis jedoch häufig nicht ausgeschöpft. Viele
Haushalte verfügen nicht über ausreichende Kenntnisse der Rechtslage oder wissen nicht, wie sie diese
lnstrumente nutzen können - zumal die rechtliche Prüfung oft komplex ist. Folglich ist die lnformation der
Bevölkerung ein zentrales Element einer sozial gerechten Wohnraumpolitik. lndem die Wohnberatung
dieses juristische Wissen gezielt vermittelt, wird die Handlungssicherheit der Mieter*innen gestärkt und
der Wohnungsmarkt insgesamt transparenter.

Vor diesem Hintergrund ist ein Ausbau der städtischen Wohnberatungsstelle dringend geboten und
notwendig. Eine personell und strukturell gut ausgestattete Beratungsstelle kann Mieter*innen nicht nur
niedrigschwellige lnformation über ihre Rechte geben und sie bei der Einordnung von Mietforderungen am
Mietspiegel unterstützen, sondern auch systematisch Hinweise erfassen, strukturellauswerten und so
eine belastbare Datenbasis schaffen. Eine solche Datengrundlage schafft Transparenz über die
tatsächlichen Probleme auf dem Wohnungsmarkt, gibt der Stadtverwaltung ein lnstrument zur Steuerung
an die Hand und kann Grundlage für weitergehende politische Entscheidungen und Maßnahmen sein.

Eine ergänzende, stichprobenartige Auswertung öffentlich zugänglicher Wohnungsanzeigen ist ein
weiteres sinnvolles lnstrument, um frühzeitig Hinweise auf potenziell überhöhte Mietforderungen zu
erkennen. Diese Form der Marktbeobachtung dient der Prävention und Markttransparenz und kann helfen,
problematische Trends frühzeitig zu identifizieren, bevor sie sich weiter verfestigen. ln Verbindung mit
einer kooperativen Hinweispraxis gegenüber Vermieter*innen, bei der diese über gesetzliche
Rahmenbedingungen informiert und zur freiwilligen Überprüfung ihrer Mietangebote angeregt werden,
kann ein pragmatischer und wirksamer Beitrag zur Eindämmung überhöhter Mieten geleistet werden. Erst
bei wiederholter Nichtreaktion oder fortbestehenden Auffälligkeiten erscheint eine vertiefte Prüfung nach
den bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten geboten, um gegebenenfalls zuständige Stellen
einzuschalten.

Leerstehender Wohnraum kann den Mangel an verfügbaren Wohnungen verstärken und so indirekt
Preisdruck erzeugen. Das vom Hessischen Landtag beschlossene Gesetz gegen spekulativen Leerstand
eröffnet Kommunen die Möglichkeit, durch Satzungen gegen missbräuchlichen Leerstand vorzugehen.
Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass der Magistrat einen entsprechenden Satzungsentwurf
zur Umsetzung in Wiesbaden vorlegt und damit ein weiteres lnstrument kommunaler Wohnungspolitik
nutzt.
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Die Stadtverordnetenversam mlung wolle beschließen :

Der Magistrat wird gebeten,

1) die bestehende städtische Wohnberatungsstelle strukturell und personell auszubauen, um die
Beratung von Mieter*innen zu stärken und die Bekämpfung von Mietpreisüberhöhungen und
Mietwucher wirksamer zu unterstützen und gleichzeitig ein eigenständiges
Mietwuchermanagement zum Erkennen auffälliger Wohnimmobilien zu entwickeln.

2) Hinweise auf überhöhte Mietpreise und mögliche Fälle von Mietwucher zur erfassen, statistisch
auszuwerten und darüber jährlich zu berichten.

3) die lnformation der Bevölkerung über nach Mietspiegelangemessene Mietpreise durch die
städtische Wohnberatung deutlich zu verbessern, insbesondere durch:

a) die Ausgabe von lnformationsmaterialien bei An- und Ummeldungen,
b) eine gut auffindbare Darstellung des lnformationsangebots auf der städtischen Website,

.. c) weitere geeignete niedrigschwellige lnformationswege.
4) Offentlich zugängliche Wohnungsanzeigen regelmäßig auszuwerten, um frühzeitig Hinweise auf

mögliche Mietpreisüberhöhungen zu erkennen.
5) bei festgestellten Auffälligkeiten Vermieter*innen präventiv auf Verstöße hinweisen und

a) über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren,
b) auf Abweichungen vom Mietspiegel hinweisen,
c) zur freiwilligen Überprüfung der Angebotsmiete anregen.

6) bei Nichtreaktion oder Auffälligkeiten eine Prüfung nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG)
vorzunehmen und sofern erforderlich, die zuständigen Stellen einzuschalten.

7) Das am 13. November vom Hessischen Landtag beschlossene Gesetz gegen den spekulativen
Leerstand von Wohnraum (Leerstandsgesetz) gemäß dem Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 13. Februar 2025 in Wiesbaden umzusetzen und einen
Satzungsentwurf zur Bekämpfung von Leerstand in Wiesbaden vorzulegen.

9. 26-F-10-0002

Aufklärung und Konsequenzen nach Vandalismusschäden im früheren Hotel Braun
- Antrag der AfD-Fraktion vom 03.02.2026 -

Begründung:
Der Zustand des früheren Hotels Braun zeigt massive Sachbeschädigungen in erheblicher finanzieller
Größenordnung, deren Folgen am Ende den Steuerzahler treffen. Die während der Nutzung entstandenen
Zerstörungen sind nicht zufällig oder unvermeidbar, sondern Ergebnis konkreten Fehlverhaltens einzelner
Bewohner.

Wer in Deutschland Schutz auf Zeil erhält oder kommunal untergebracht wird, ist verpflichtet, fremdes
Eigentum zu respektieren. Diese Pflicht wurde in diesem Fall in eklatanter Weise verletzt. Die
entstandenen Schäden sind eindeutig verursacherbezogen und dürfen weder verharmlost noch auf die
Allgemeinheit abgewälz werden.

Unklar bleibt bislang, ob Verursacher identifiziert und Schadensersatzansprüche tatsächlich vedolgt
worden sind. Ebenso bedarf es der Aufklärung, warum bekanntes Fehlverhalten über einen längeren
Zeitraum hingenommen wurde.

Die Stadtverordnetenversammlung hat ein berechtigtes lnteresse daran, dass Regelverstöße nicht
folgenlos bleiben, Verursacher konsequent haftbar gemacht werden und der Steuerzahler nicht dauerhaft
für vorsätzliche Zerstörung fremden Eigentums einsteht.
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Antrag:
Der Magistrat wird aufgefordert,

1. der Stadtverordnetenversammlung einen schriftlichen Bericht vorzulegen über
a) die Dauer und Art der Nutzung des früheren Hotels Braun in der Aukammallee 19,
b) die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung für Aufsicht und Kontrolle der Einrichtung,
c) Art, Umfang und Häufigkeit der durchgeführten Kontrollen während der Nutzung.

2. darzulegen,
a) welche Schäden während der Nutzungszeit dokumentieft wurden,
b) welche Maßnahmen zur Schadensvermeidung und -begrenzung ergriffen wurden,
c) warum es trotz bekannter Probleme zu einer derartigen Verwahrlosung kommen konnte.

3. zu prüfen und zu berichten,
a) ob und in welchem Umfang ehemalige Bewohner als Verursacher identifiziert werden können,
b) welche rechtlichen Schritte zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen ehemalige
Bewohner eingeleitet wurden oder werden,
c)welche Forderungen gegenüber Dritten (Betreiber, Träger, Sicherheitsdienste, Vereine)
bestehen.

4. ein verbindliches Konzept vorzulegen, wie bei Unterkünften für Geflüchtete und Wohnsitzlose
a) regelmäßige und wirksame Kontrollen sichergestellt werden,
b) Sachbeschädigungen frühzeitig erkannt und unterbunden werden,
c) Verursacher konsequent haftbar gemacht werden.

10. 23-F-63-0047

Vertrauen in städtisches Handeln durch klare Regeln und Transparenz
- Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE. und Volt vom 15.03.2023 -

ANLAGE

11. 25-V-20-0040

Bezahlte Online-Medienpartnerschaften wie Plattformanbietern, Multiplikatoren, lnfluencer, Anfrage
der FWG/Pro Auto-Fraktion vom 21. August 2025, Nr. 269 nach § 45 der Geschäftsordnung der
Stadtverordnetenversam m I ung

ANLAGE

12. 25-F-55-0004

Kostenfreie Nulzung der öffentlichen WC-Anlage am Wiesbadener Hauptbahnhof - Pilotprojekt und
Finanzierung prüfen
- Antrag der Fraktion Die Linke vom 10.12.2025 -

Die Versorgung mit öffentlich zugänglichen und niedrigschwelligen Toiletten ist eine wichtige Aufgabe der
kommunalen Daseinsvorsorge. Gerade an hochfrequentierten Often wie dem Wiesbadener Hauptbahnhof
besteht ein besonderes öffentliches lnteresse daran, allen Menschen - darunter Reisenden,
Pendler*innen, Familien, älteren Menschen, Personen mit Mobilitätseinschränkungen und wohnungslosen
Menschen - einen barrierefreien, hygienischen und kostenfreien Zugang zu sanitären Anlagen zu
ermöglichen. Die dort vorhandene Toilettenanlage wird derzeit als Sanifair-Anlage betrieben und ist damit
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grundsätzlich kostenpflichtig, was eine wirksame Hürde für die Nutzung darstellt. Dies entspricht nicht
dem Anspruch eines integrativen, sozial gerechten Angebots in einem zentralen Verkehrsknotenpunkt.

Hinzu kommt ein wachsendes praktisches Problem: ln den vergangenen Monaten mehren sich Hinweise,
dass die Packstationen im Bereich des Hauptbahnhofs zunehmend als improvisierte ,,Notlösung" genutzt
werden, wenn keine kostenfreie Toilette in Reichweite ist. Dieses Verhalten ist weder hygienisch
vertretbar noch gesellschaftlich wünschenswert. Die Situation zeigt deutlich, dass ein niedrigschwelliger
Zugang zu sanitären Anlagen notwendig ist, um Fehlverhalten vorzubeugen, die Aufenthaltsqualität im
Bahnhofsumfeld zu verbessern und den öffentlichen Raum sauber zu halten. Ein kostenloses Angebot am
Hauptbahnhof würde sowohl die öffentliche Hygiene fördern als auch die Belastung der dortigen
I nfrastruktur reduzieren.

Da das WC am Hauptbahnhof nicht in der Zuständigkeit der Stadt steht, sondern sich im Eigentum bzw.
Verantwortungsbereich der Deutschen Bahn und des Betreibers Sanifair befindet, ist eine Kooperation
erforderlich. Ein zeitlich befristetes Pilotprojekt von zwölf Monaten bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit
der Deutschen Bahn und Sanifair eine für alle Seiten tragfähige Lösung zu entwickeln und gleichzeitig
realistische Daten zu Nutzung, Kosten und Betrieb zu gewinnen. Dadurch lässt sich eine sachgerechte
Entscheidung über eine mögliche dauerhafte Finanzierung treffen. Gleichzeitig ermöglicht ein solches
Pilotprojekt eine verbindliche Regelung zu Reinigung, Betreuung und barrierefreiem Zugang, die im
öffentlichen lnteresse liegt.
lnsgesamt trägt eine kostenfreie Toilettenanlage am Wiesbadener Hauptbahnhof wesentlich zu
Sauberkeit, Sicherheit, sozialer Teilhabe und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum bei und setzt ein
wichtiges Zeichen für eine bürgerorientierte Stadtpolitik. Die Stadt Wiesbaden hat in den vergangenen
Jahren bereits einzelne Maßnahmen im Bereich öffentlicher Toiletten umgesetzt, darunter die Errichtung
von Citytoiletten, barrierefreien Sanitäranlagen in Parks und Freizeitanlagen sowie die Modernisierung
bestehender Einrichtungen. Ein Pilotprojekt am Hauptbahnhof mit begleitender Evaluation erlaubt es, die
tatsächlichen Bedarfe und Kosten präzise zu ermitteln und anschließend über eine dauerhafte Lösung zu
entscheiden.

Die Stadtverordnetenversa mm I u ng wol le besch I ießen

Der Magistrat wird gebeten,

1) Verhandlungen mit der Deutschen Bahn / DB Station&Service / DB lnfraGO und dem Betreiber
SANIFAIR aufzunehmen mit dem Ziel, die bisher kostenpflichtige Toilettenanlage im Bereich
Wiesbaden Hauptbahnhof (Sanifair, Bahnhofsplatz 1) für die Nutzung durch die Öffentlichkeit
kostenfrei zu stellen, sowie dort kostenfrei Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen -
zunächst als Pilotprojekt für 12 Monate.

2) der Stadtverordnetenversammlung innerhalb von 12 Wochen über die Verhandlungsoptionen, die
voraussichtlichen Jahreskosten sowie mögliche Finanzierungswege (2. B. städtische Zuschüsse,
anteilige Kostenübernahme durch DB/Betreiber, Sponsoring, Nutzung von Wertbons o. ä.) zu
berichten. Die Darstellung soll realistische Kostenschätzungen enthalten und mögliche
Haushaltsstellen benennen bzw. Anderungsvorschläge für den Haushalt vorlegen.

3) während des Pilotprojekts folgende Maßnahmen umzusetzen:
a) Einrichtung klarer Beschilderung und Kommunikationsmaßnahmen, dass die Anlage

kostenlos nutzbar ist (sofern edolgreich verhandelt).
b) Erhöhung / Sicherstellung von Reinigungsturnus und Wartung zur Sicherstellung

hygien ischer Sta ndards.
c) Monitoring (mindestens monatliche Beobachtungen/Erhebung) zu Nutzung, Betriebskosten,

Störungen und ggf. Fehlgebrauch (2. B. als ehemaliger Ersatz für Toiletten in
Paketstationen).

d) Eine begleitende Evaluation nach 12 Monaten mit Empfehlung zur dauerhaften
Finanzierung oder alternativen Lösungen.
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4) ergänzend zu prüfen, ob und in welchem Umfang die städtische Bereitstellung oder Subvention
von barrierefreien Toiletten bzw. eines städtischen Zugangs (2. B. freizugängliches Behinderten-
WC, Wickelraum, Pissoirs) am Wiesbadener Hauptbahnhof sinnvoll ist und berichtet dazu im
genannten Zeitrahmen.

13.25-V-01-0019

Bevölkerungsschutz in Wiesbaden im Kriegsfall? Anfrage der BLW/ULW^/Vardak-Rathausfraktion
vom 21 .10.2025, Nr.28312Q25 nach § 45 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung

ANLAGE

14. 25-V-04-0012

Gesundheitssicherstellungsgesetz und die Folgen für Wiesbaden, Anfrage der BLWULWWardak
Rathausfraktion vom 24. September 2025, Nr.28012025 nach § 45 der Geschäftsordnung der
Stadtverord netenversa m m I u n g

ANLAGE

15. 26-F-22-0021

Ortsbeiräte stärken
- Antrag der Fraktionen von CDU und FDP vom 05.02.2026 -

Die Ortsbeiräte leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur kommunalen Demokratie in Wiesbaden. Sie sind
das Bindeglied zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik und verfügen über eine besondere Orts-
und Sachkenntnis in den Stadtteilen.

ln einem bemerkenswerten lnterview im Wiesbadener Kurier vom 19. November 2025 hat der
Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) zu seiner Sicht auf die Rolle der Ortsbeiräte im Gefüge der
gesamten Stadt Stellung genommen. So seien die Ortsbeiräte ,,für uns wichtige Partner in den politischen
Entscheidungsprozessen und werden sehr ernst genommen". Allein, die Realität zeichnet ein anderes
Bitd:

Die Beschwerden aus den Ortsbeiräten nehmen stetig zu. Sei es über zu lange Bearbeitungszeiträume
zur Beantwortung derer Beschlüsse - sofern diese überhaupt erfolge -, über unzureichende
Berücksichtigung der Belange der Ortsbeiräte in Sitzungsvorlagen oder über gänzliches Hinweggehen
und Missachtung der Beteiligungsrichtlinien.

Die Ortsbeiratsmitglieder sind nämlich betreffend allem, was in ,,ihrem" Ortsbezirk geschieht, erste
Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger. Daher ist es zudem umso wichtiger, die Ortsbeiräte
fortlaufend, zeitnah und verständlich über alle anstehenden Maßnahmen wie z B. Bauvorhaben,
Baustellen, etc. im Vorfeld zu informieren. Nicht§ schadet der Akzeptanz demokratisch gewählter Vertreter

ln vielen Fällen entsteht der Eindruck, dass die Arbeit der Ortsbeiräte nicht die notwendige Beachtung
findet oder ihre Anliegen im Verwaltungsalltag nachrangig behandelt werden. Dies führt zu Frustration bei
den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Ortsbeiräte und schwächt insgesamt das Vertrauen in
kommunalpolitische Beteiligungsstrukturen. Eine stärkere Wertschätzung der Ortsbeiräte sowie klarere
und verbindlichere Abläufe in der Zusammenarbeit mit Magistrat und Verwaltung sind daher dringend
erforderlich.
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mehr, wenn diese nicht auskunftsfähig sind. Die ehrenamtlichen Ortsbeiratsmitglieder können auf der
einen Seite nicht als ,,Experten vor Ort" bezeichnet werden und auf der anderen Seite nur dann ernst
genommen werden, wenn lhr Votum in die Haltung der hauptamtlichen Dezernenten passt.

Die Stadtverordnetenversammlung möge daher beschließen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung bekräftigt die besondere Rolle der Ortsbeiräte als wichtige
lmpulsgeber und erste Ansprechpartner vor Ort, die unverzichtbar sind für eine lebendige Demokratie
und im Hinblick auf ihre Kenntnisse über die örtlichen Begebenheiten.

2. Der Magistrat wird gebeten,
a. unmittelbar nach den Konstituierungen der Ortsbeiräte nach der Kommunalwahl eine

Arbeitsgruppe aus Vertretern von Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung
und Ortsvorstehern einzuberufen, welche sich einer grundlegenden Überarbeitung der
Beteiligungsrichtlinien der Ortsbeiräte annimmt,

b. im Zuge der Arbeitsgruppe Vorschläge für eine verbindliche Regelung zum
Beschlusscontrolling zu erarbeiten

c. sicherzustellen, dass Beschlüsse und Empfehlungen der Ortsbeiräte zeitnah geprüft und
umgesetzt werden. Sofern eine Umsetzung nicht oder nur teilweise erfolgen kann, ist dies
den jeweiligen Ortsbeiräten schriftlich und nachvollziehbar zu begründen,

d. der Stadtverordnetenversammlung einmaljährlich einen Bericht über den Umgang mit
Anf ragen, Besch I üssen u nd Em pfeh I ungen der Ortsbeiräte vorzulegen, einschließl ich
Bearbeitungszeiten und Umsetzungsständen.

16. 26-F-10-0003

Sachstandsbericht Planungskosten Ostfeld
- Antrag der AfD-Fraktion vom 04.02.2026 -

Begründung:
Das betreffende Vorhaben befindet sich inzwischen im fünften Jahr der Planungsphase. Unabhängig vom
weiteren Fortgang ist es nach dieser langen Zeit geboten, eine transparente Bilanz der bislang
angefallenen Planungskosten vorzulegen.
Die Stadtverordnetenversammlung hat eine Kontroll- und Steuerungsfunktion gegenüber dem Magistrat.
Dazu gehört insbesondere die Nachvollziehbarkeit von Kostenentwicklungen, gerade bei langjährigen
Planungsprozessen ohne abschließende Umsetzung.
Eine umfassende Darstellung der bisherigen Planungsausgaben ist daher erforderlich, um den bisherigen
Mitteleinsatz bewerten zu können und eine fundierte Grundlage für weitere politische Entscheidungen zu
schaffen. Auch im lnteresse der Steuerzahler ist nach mehreren Jahren Planung eine klare
Kosten ü bersicht zwi ngend notwend ig.

Antrag:
Die Stadtverordnetenversa m m I u n g wol le desha I b besch I ießen,

der Magistrat wird gebeten zu berichten

1. Welche Planungskosten (intern wie extern) sind seit Beginn der Planungen bis zum heutigen
Zeitpunkt insgesamt angefallen?

2. Welche weiteren Planungskosten sind bis zum Abschluss der Planungen aus heutiger Sicht noch
zu erwarten?
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3. Wie hoch war in den Jahren 2020 - 2025 der Kontostand des SEG-Treuhänderkontos jeweils zum
Stichtag 31.12.?

17. 26-F-02-0002

Sicherstellung des Weiterbetriebs der Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth
- Antrag der CDU-Fraktion vom 04.02.2026 -

Die Katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in Wiesbaden musste aufgrund gravierender baulicher
Mängel- insbesondere einer als gesundheits- und lebensgefährdend eingestuften Elektroanlage -
kurlristig geschlossen werden. Diese plötzliche Schließung stellt eine erhebliche Belastung für die
betroffenen Kinder, deren Familien sowie für die Beschäftigten der Einrichtung dar.

Zwar konnte eine Notunterbringung der Kinder in anderen Einrichtungen des Trägers organisien werden,
diese stellt jedoch keine nachhaltige Lösung dar. Nach vorliegenden lnformationen belaufen sich die
erforderlichen Sanierungskosten auf rund 3,2 Mio. Euro, wobei das Bistum Limburg die Übernahme eines
erheblichen Kostenanteils zugesagt hat und auch die Kirchengemeinde ihren Beitrag leisten will.

Angesichts der hohen Bedeutung verlässlicher Kinderbetreuung für Familien, der Verantwortung
gegenüber den Beschäftigten sowie des bestehenden Fachkräftemangels im frühkindlichen Bereich ist es
dringend geboten, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden ihren Beitrag leistet und alle verfügbaren
Möglichkeiten nutzt, um eine schnelle Sanierung und Wiederinbetriebnahme der Kita zu ermöglichen.

Die Stadtverord netenversam mlung möge daher beschl ießen :

1. Alle im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung rechtlich und tatsächlich möglichen Maßnahmen zu
ergreifen, um die für die Sanierung der Kath. Kindenagesstätte St. Elisabeth in Wiesbaden
notwendigen finanziellen Mittel kurzfristig bereitzustellen.

2. Das Verfahren zur Finanzierung, Bewilligung und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen maximal zu
beschleunigen, insbesondere durch priorisierte Bearbeitung innerhalb der zuständigen Fachämter.

3. ln enger Abstimmung mit dem Träger der Einrichtung, dem Bistum Limburg sowie der
Kirchengemeinde St. Bonifatius sicherzustellen, dass die zugesagten Drittmittel zeitnah in ein
abgestimmtes Finanzierungskonzept eingebunden werden.

Empfang für migrantische Organisationen am 21. Mai 2025;
Anfrage der Fraktion FWG/Pro Auto vom 21. Mai 2025, Nr.24612025 nach § 45 der
Geschäftsord n u ng der Stadtverordnetenversam m I ung

ANLAGE

19. 25-F-22-0107

Kampf gegen den Wiesbadener Filz ernst nehmen - Verstöße gegen Transparenz- und
Verhaltensregeln dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben
- Antrag der Fraktionen von FDP und CDU vom 12.11.2025 -

Die nachfolgenden Punkte wurden bereits zweimal verschoben:

18. 25-V-04-0009
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lm Rahmen eines durchgeführten Stellenbesetzungsveffahrens bei der Stadtentwicklungsgesellschaft
sind mehrere - teils eklatante - Verstöße gegen den Public Corporate Governance Kodex aufgefallen.
Besonders schwer wiegt dabei, dass die Regelung aus Kapital 4.3.6 ,,Bestellung der Geschäftsführung"
missachtet wurde, wonach freie Stellen in jedem Fall auszuschreiben sind. Eine solche Ausschreibung hat
nicht stattgefunden. Stattdessen kam es ausschließlich zu Direktansprachen und lnitiativbewerbungen von
Bewerbern, d ie zufällig vom Stel len besetzungsveda hren erfahren ha ben.

Dieser von Dezernat V und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Kowol zu verantwoftende Verstoß
gegen Regeln, die der Herstellung von Transparenz und dem Vorbeugen des ,,Wiesbadener Filz" dienen,
kann vom Kontrollorgan Stadtverordnetenversammlung nicht ohne Weiteres hingenommen werden. Dies

gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass nach Außen von den Fraktionen der aktuellen Linkskooperation
vorgegeben wird, den ,,Wiesbadener Filz" bekämpfen zu wollen.

Der Vorgang erscheint in diesem Zusammenhang besonders problematisch, da die ausgewählte
Bewerberin bereits im Vorhinein mit dem zuständigen Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Kowol
zusammengearbeitet hat und diesen nachdrücklich in seiner Position zur sog. ,,Citybahn" unterstützte.

Die Stadtverordnetenversa m ml u ng möge daher beschl ießen :

Die Stadtverordnetenversammlung missbilligt ausdrücklich die Missachtung des Corporate Governance
Kodexes durch Dezernat V und den zuständigen Dezernenten im Rahmen eines
Stellenbesetzungsvedahrens bei der SEG-Geschäftsführung. Weitere Verletzungen des Corporate
Governance Kodexes sind in jedem Fall zu unterlassen.
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Tagesordnung Il

1. 25-F-15-0009

Antrag auf Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses zu Wivertis
- Antrag der Fraktion FWG/Pro Auto vom 11.03.2025 -

ANLAGE

2. 25-F-63-0048 DL 31/25-1

Vielseitig und nachhaltig: Wiesbaden als touristische Destination stärken
- Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 25.06.2025 -

ANLAGE

3. 25-F-63-0094

Prüfung Radschutzstreifen in Dooring-Zonen
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 26J1.2025 -

ANLAGE

4 25-F-63-0095

Mobilitäts-Dashboard für Wiesbaden
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 26.11.2025 -

ANLAGE

5. 26-F-22-0016

Digitale Aufsichtsratsarbeit stadtweit ermöglichen
-Antrag der Fraktionen von FDP und CDU vom 28.01.2026-

ANLAGE

6. 26-F-63-0004

Sprühnebelanlagen zur Reduzierung von Hitzebelastungen
- Antrag der Fraktionen Volt, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke vom 21 .01.2026 -

ANLAGE
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7. 26-F-63-0009

Teilhabe stärken: Migrantische Selbstorganisation, Patenschaftsprojekte und Schutzräume für
Frauen fördern
- Antrag der Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Volt vom 21.01.2026 -

ANLAGE

8. 26-F-63-0015

Mietvertrag Kreativfabrik
-Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 20. Januar 2026-

ANLAGE

9. 26-F-63-0018

Gedenken der Opfer von NS-Zwangssterilisationen in Wiesbaden
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 21.01.2026 -

ANLAGE

10. 26-F-63-0022

Stellenübersicht für alle Beteiligungen
-Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 27.01.2026-

ANLAGE

11. 26-F-63-0029

Fortbildungsangebot zum Eigenbetriebsgesetz für Mitglieder der Betriebskommissionen
-Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 28.01.2026-

ANLAGE

12. 26-F-98-0001

Die Wallauer Spange muss gebaut werden!
- Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke, Volt und FWG/PRO AUTO
vom 29.01 .2026 -

ANLAGE
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13. 24-V-07-0005 DL 01/26-1 ,16t24-7

Anpassung des Gesellschaftervertrages ("Satzungsänderung") der Wivertis GmbH
- Bericht des Dezernats Vll vom 22.12.2025 -

14. 25-V-01-0015 DL 03t26-2

Walhalla - Kenntnisnahme Planungsstand, Beschluss Rückbau westlicher Anbau, Beauftragung
erweiterte P la n u n gsleistu n gen

15. 25-V-02-0031

Eigenkapitalzuführung WJW

16. 25-V-03-0015

DL 03/26-3

DL 31t25-2

Genehmigungserlass Teilfortschreibung Schulentwicklungsplan 2022 - 2026 zur Errichtung eines
Zweigs mit Schwerpunkt geistige Entwicklung an der Albert-Schweitzer-Schule

17. 25-V-03-0020 DL 31/25-3

Genehmigungsschreiben des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen,
Teilfortschrei bung Schu lentwickl ungsplan Ga nztag

18. 25-V-04-0014

Gesundheitspolitisches Leitbild der Landeshauptstadt Wiesbaden

19. 25-V-05-0043

DL 31t25-4

DL 01/26-3

Anpassung Verkehrszuschuss zur Finanzierung der Lokalen Nahverkehrsorganisation

20. 25-V-10-0009

Neubau Haus der Vereine lgstadt

21. 25-V-33-0002

lntegrationsbericht 2022 - 2024

DL 03/26-4

DL 31/25-6
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22. 25-V-36-0021 DL01t264

Hochwasserschutz/Hochwasserrückhaltebecken Wiesbaden-Rambach "lm langen
Garten/Fischteich" - Ausfüh ru ngsvorlage

23. 25-V-40-0029 DL 01/26-6

Außenstelle Fluxusschule lnterim StandortwechselZaberner Straße - Ausführungsvorlage

24. 25-V41-0027 DL31t25-7

Maßnahmen und Projekte des Kulturamtes 2026

25. 25-V41-0032 DL 31/25-8

Vorlä uf iger Abschl uss I nternati ona le M a ifestspiele 2025

26. 25-V-41-0033 DL 31/25-9

Programm und Finanzierung lnternationalen Maifestspiele 2026

27.25-V-41-0034 DL31t25-10

Hessische Theatertag e 2026

28. 25-V-51-0026 DL 06/26-1 ,04t26-1

Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90; Städtebauliche Entwicklung Wohngebiet
"Erbenheim Süd", Anmietung einer 5-gruppigen Kita in Trägerschaft von Gemeinnützige Känguru
Ki ndenagesstätten Wiesbaden G mbH

29. 25-V-51-0037 DL06t26-2,04t26-2

Grundsatzvorlage für einen Ersatzneubau der städtischen Kindertagesstätte Medenbach

30. 25-V-52-0008 DL 03/26-6

Anderung der Sportförderungs-Richtlinien, Übernahme der Ausführungsrichtlinien des
Landesportbundes Hessen e. V. für die Auszahlung von Zuschüssen an
Ubungsleitende
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31. 25-V-64-0002

Übernahme Photovoltaikanlagen 36-64

ANLAGE

DL 03/26-9

32. 25-V-66-0223

Bahnhof Erbenheim - Herstellung einer Park&Ride und Bike&Ride Anlage

ANLAGE

DL 03/26-10

33. 25-V-66-0225 DL31t25-12

Radschnellweg Wiesbaden-Frankfurt (FRM3) - Weitere interkommunale Zusammenarbeit,
Grundsatzvorlage

34. 25N-66-0227 DL 03/26-11

Still gelegte Bahntrasse Erbenheim - Einrichtu ng einer Radverkehrsanlage

35. 25-V-66-0229 DL 01/26-10

Radschnellverbindung Wiesbaden-Mainz - 1. Bauabschnitt Klingholzstraße bis Theodor-Heuss-Ring

36. 26-V-07-0001 DL 01/26-11

Datenstrategie der Landeshauptstadt Wiesbaden

37. 26-V-20-0001 DL 06/26-6,041264

Ha usha ltsplan 2027 I 2028 - Verfa h ren u nd Ra h menterm i n pla n

ANLAGE

38. 26-V-34-OOO1 DL 01/26-3 NÖ

Anderung der Richtlinien für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Aufstellung von
beweglichen Plakatständern und tafeln der Parteien und Wählergemeinschaften in
Wahlkampfzeiten

39. 26-V40-0001

Vertragsanpassung der Schulbauprojekte im Mietmodell

DL 06t26-7,04t26-5



Seite 18 der Einladung zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11 . Februar 2026

40. 26-V-61-0003

Baulandbeschluss

DL 06/26-8,04t26-6

41. 26-V-66-0201

Wallauer Spange - Kommunales Projekt - Sachstandsbericht

DL31t25-14

Tagesordnung lll

1. 25-J42-0009

Einführung eines Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Jugendparlaments, Anderung der
Entschäd igungssatzung
- Antrag des Vorstands des Jugendparlaments vom 10.1 1.2025 -

ANLAGE

DL01t26-22. 25-V-05-0035

Aktualisierung der Stellplatzsatzung

3. 25-V-30-0009 DL 31/25-5

Vorschlag für die Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Wiesbaden-Biebrich

4. 26-V-30-OOO1 DLO1126-12

Vorschlag für die Wahl einer Ortsgerichtsschöffin/eines Ortsgerichtsschöffen für den
Ortsgerichtsbezirk AKK ll (Mainz-Kostheim)

5. 26-V-30-0002 DL 03/26-13

Vorschlag für die Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Wiesbaden-Medenbach

6. 25-V-36-0030 DL 01/26-5

Beauftragung der Veröffentlichung des Entwurfs Zielszenario, Wärmeversorgungsgebiete und
Umsetzungsstrategie nach dem Wärmeplanungsgesetz des Bundes (WPG)
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25-V-51-0034 DL 31/25-11

Nachwahl eines stellvertretend stimmberechtigten Mitglieds des Jugendhilfeausschusses (JHA)

25-V-61-0035 DL03t26-7

Wohnbauflächenentwicklung Bebauungsplan "Östlich der Leibnizstraße" im Ortsbezirk Bierstadt
- Entwurfsbeschluss -

9. 25-V-61-0037 DL 06/26-3,01t26-7

Wohnbauflächenentwicklung Bebauungsplan der lnnenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch
(BauGB) "Kastel Housing Area - Bereich Wiesbadener Straße" im Ortsbezirk Mainz-Kastel -
Satzungsbeschluss-

10. 25-V-61-0049 DL 03/26-8 ,02126-1

Beschluss des Bodenmanagementkonzepts der Landeshauptstadt Wiesbaden

1 1. 25-V-61-0050 DL 06/264,01126-8

Rahmenplanung "Clemens-Areal" im Ortsbezirk Mainz-Kastel - Beschluss gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1'l
Baugesetzbuch -

12. 25-V-61-0051 DL 06/26-5,01t26-9

Wohnbauflächenentwicklung Bebauungsplan der lnnenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch
(BauGB) "Clemens-Areal" im Ortsbezirk Mainz-Kastel
- Aufstellungsbeschluss -

13. 26-V-03-0001 DL 31/25-13

Anderung der Kulturbeiratsordnung - Onlinewahlverfahren zur Beiratswahl ab 2026

14. 26-V-03-0002

Neufassung der Sch ul bezi rkssatzung für G rundsch ulen i n Mai nz-Kosthei m

DL 03t26-12

15. 26-V-61-0001 DL 03/26-14

Aufhebung eines nicht weiterzuführenden Bebauungsplanverfahrens; Grundsatzbeschluss
über die Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem Landschaftsplan
"Östlich der Drususstraße" im Ortsbezirk Biebrich - Aufhebungsbeschluss
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Tagesordnung IV

1. 25-F-16-0011

Abberufung aus dem Aufsichtsrat ESWE Verkehr
- Antrag der Fraktion BLW/ULWWardak vom 1 0.11.2025 aktualisierte Version vom 18.1 1.2025 -

Der nichtöffentliche Antragstext steht in Nextcloud zur Verfügung.

2. 25-A-19-0009

Bericht der Konzernrevision 2024-SEG-01
-Widerspruch des Magistrats gegen den nichtöffentlichen Beschluss Nr. 0460 der StW vom
17.12.2025-

Die nichtöffentlichen Unterlagen stehen in Nextcloud zur Verfügung.

3. 25-F-63-0105

Konsequenzen aus dem Revisionsbericht 2025-DBW-Nr.1 Geschäftstätigkeit DBW ziehen
-Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt zu TOP NÖ
llll zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen am 10.12.2025-
-Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den nichtöffentlichen Beschluss Nr. 0467 der StW
vom 17.12.2025-

Die nichtöffentlichen Unterlagen stehen in Nextcloud zur Verfügung.

4. 25-V-06-0008 DL 01/26-1 NÖ

Mietpreisbremse bei GWW und GeWeGe vom 01.01 .2025 bis 31 .12.2026

5. 25-V-20-OU1 DL 31/25-1 NÖ

Berichterstattung der städtischen Beteiligungsunternehmen für das 3. Quartal 2025

6. 25-V-20-0046 DL 03/26-1 NÖ

Zi nsri si kom a na gem ent - Sachsta ndsbericht 02-2025

7. 25-V-61-0048 DL 06/26-1 NÖ,05/26-1 NÖ,04/26-3

Beschluss Expos6 Hofgut Klarenthal im Ortsbezirk Klarenthal
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8. 26-V-23-0001 DL 03/26-2 NÖ

Verkauf Zollspeicher Biebrich

9. 26-V-31-0001 DL 01/26-2 NÖ

Umstellung Fachvedahren in der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde der LHW

lm Anschluss an die öffentliche Sitzung tagt die Stadtverordnetenversammlung nicht öffentlich, falls
Tagesordnungspunkte zur Beratung und Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung vorgesehen
werden.

Dr. Gerhard Obermayr
Stadtverord netenvorsteher
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Vorlage Nr. 25-V-03-00 I 2

Beschluss des Magistrats

Nr. 0656 vom 28. Oktober 2025

Finanzielle Mittel für Schulsanierungen und Scfiulneubauten in dieser Wahlperiade, Anfnge der
Die Linke - Fnktion vom 18.08.2025, Nr. 263/2025 nach § 45 derGeschätuordnung der
S ta d tve rord n ete n ve rc a m m I u n g

Der Bericht des Dezernates lll vom 21. Oktober 2Q25 wrd zur Kenntnis genommen.

H errn Sta dtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Origi nalbericht ist beigefügt)

Dezernat lll z. K.

Wiesbaden, den 28. Oktober 2025

Der

Oberbürgermeister /k-I

++
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. i Herrn Oberbürgermeister

)fl Gert-uwe Mende

ttt

ln l\ ,to ,
Der Magistrat

über
Magistrat

Dezernat für Finanzen, Schule
und Kultur

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

Stadtrat Dr. Hendrik Schmehl

an die Fraktion
Die Linke

21. Oktober 2025

Anfrage der Die Linke - Fraktion vom 18.08.2025, Nr. 2ffi12025 nach § 45 der
Geschäftsordn ung der Stadtverordnetenversammlung

SV-Nr. 25-V-03-0012

Anfrage:

Finanzielle Mittelfür Schulsanierungen und Schulneubauten in dieser Wahlperiode

Die Stadt Wiesbaden steht vor der Herausforderung, eine wachsende Schüler*innenschaft
mit einer zeitgemäßen und funktionalen Bildungsinfrastruktur zu versorgen. Vor diesem
Hintergrund bitten wir um eine Aufstellung der bisherigen, laufenden und voraussichtlich
notwendigen lnvestitionen im Bereich Schulsanierung und Schulneubau.

Wie vielGeld hat die Stadt Wiesbaden in der laufenden Wahlperiode fiir Schulsanierungen
un d S ch ulneu ba uten ausgegeben ?

Dle Antuge beantr,r,orte lch wle folgrt (Stand 1. HI 2025)

Baukosten Scfiulbaumaßnahmen 202&12025
(Neubauten, Enrueiterungen, Umbauten, Sanierungen)

Rathsus . Schlossplatz 6
65183 Wesbaden
Telefon: 061 1 31-4285
Tel€tax:0611 31{299

2020 Budoet ln 0
Brückenschule Sommer 2020 6.676.300
Diesterwegschule
Erweiterunq

Sommer 2020 -
KIP

5.340.000

Elly-Hess-Schule -
Sanierung
N at u nal ssensch aft I ic h e
Räume

Herbst 2020 4,550.000

Grundschule
Nordenstadt Erweiterung

Sommer 2020 5.300.000

E-Msll: Daze.nBl.lll@wi6sboden.de

www.wlesbaden.de

t2
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Justus-von- Liebig-
Schule Enreiteruno

Herbst 2020 KIP 6.338.000

Konrad-Duden-Schule -
Erweiterunq Schuki

Sommer 2020 2.056.000

Wickerbach-G rundschule
Ersatzbau

Sommer 2020 13.072.000

43.332.300
2021
lnterim Elisabeth-
Sel bert-Schule weitere
Bauabschnitle

Sommer 2021,
2022

Mietmodell 1 1.200.000

Albefi -Schweiuer-Schule
kompletter Ersatzbau

Ssmmer 2021 19,200.000

Carl-von-Ossieuky-
Schule

Herbst 2021 18.900.000

Friu-Gansberg-Schule Ostern 2021 Mietmodell 22.300.000
Grundschule
Nordenstadt neue
Turnhalle

Sommer 2021 3,556.000

Wilhelm-Leuschner-
Schule Mensa

Herbst 2021 1.000.000

76.156.000
2023
Friedrich-Eberl-Schu le
Ersatzbau

Herbst 2023 Mietmodell 47.000.000

Gymnasium am
Mosbacher Berg
Ersatzbau

Sommer 2023 Mietmodell 18.300.000

Gutenbergschule
Turnhalle Neubau

Sommer 2023 KIP 5.200.000

70.500.000
2024
Grundschule
Breckenheim

Januar 2024 Mietmodell 12.600.000

Johannes-Maaß-Schule
Schuloebäude

Sommer 24, TH
2 Jahre später.

Mietmodell 31.000.000

Fluxusschule
Außenstelle
Breckenheim

Sommer 2024 650.000

44.250.000
2025
Elisa beth-Selbert-Schule
Neubau Sek I

Sommer 2025 Mietmodell 82.600.000

Hebbelschule /
Mittelstufenschule
Dichterviertel
Enryeiterunqsbau

Sommer 2025 Mietmodell 28.300.000

Grundschule Bierstadt November 2025 Mietmodell 23,400.000
Ma rtin-Niemöller-Schule November

2025,
lnbetriebnahme
2A26

Mietmodell 29.000,000

2
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Werner-von-Siemens-
Schule TH

Sommer 2025 6.400.000

Wilhelm-Leuschner-
Schule Erstos
Pavillonpaar BA I

Sommer 2025 11.000.000

Oranienschule Dach -
und Fassadensanierung,
WC Neutrakt u.a, - KIP

10.200.000

Wil helm-Heinrich-von-
Riehl-Schule
Aulasanieruno

2025 700.000

Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schule
Start
Brandschutzsanierung

2025 Rechnungen
fallen ab 2025
an,
Gesamtkosten
genehmigt 1 1,3
Mio. Euro

Zusätzlich viele
Einzelmaßnahmen zum
Ausbau der
Grundschulen für den
Ganztag, vorrangig
Küchen / Mensen (zum
Teil gefördert) wie z.B,
Alfred-Delp-Schule,
Anton-Gruner-Schule,
Blücherschule, Friedrich-
von-Schiller-Schule,
Karl-Gärtner-Schule
Berufsschulzentrum /
Friedrich-List-Schule

2025;vezögert
sich auf 2026

Mietmodell 54.300.000

245.900.000
Geaamtbaukoston groß€
Ba uproJel«ta 2O2O - 2025
(vollllnanäert und
Mlernodell), lnvest und
CO (oerundet)

i180.138.300

3-

Gesamtkosten Bauprojskte rd.

Tateächllcfre IST Gesamtiausgaben I nvest 2020 - 2024:

Davon KIP I und llfür lnvestlve Prolekte

Bau kqrten M letmodel I 2020-20252
(Mletzahlung und Worteüalt über 30 Jahrc)

480.140.0fl) Eurc

8!1.000.@0 Eurc

13.üX1.000 Euro

380.0ü).ü)0 Euro

l4
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lm Zuge des Förderprogrammes DigitalPakt Schule wurden folgende Schulen in den Jahren
2O2O-2O25 mit einer umfassenden Netzwerkinfrastruktur mit [ÄN/WLAN ertüchtigt
(konkreter Standard pro Klassenraum 3x Datendoppeldosen - somit 6 NeEwerkanschlüsse
pro Klassenraum, sowie 1x AccessPoint pro Klassenraum für WLAN-Abdeckung).
lnvestitionsvolumen gesamt: ca. 11,3 Mio. € (Dienstleistung samt Hardware)

ln 2020-2025 bereits abgeschlossen waren dabei folgende Schulen:

. Anton-Gruner-Schule

. Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule

' Friedrich-von-schiller-Schule
. GrundschuleSauerland. Gustav-Stresemann-Schule (Hauptgebäude)
. Gymnasium am Mosbacher Berg
. Hebbelschule. IGS Rheingauviertel
. Karl-Gärtner-Schule. Mittelstufenschule Dichterviertel
. Alexej-von-Jawlensky-Schule
. Brüder-Grimm-Schule. Elly-Heuss-Schule. Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule
. Hermann-Ehlers-Schule. Kohlheckschule
. Louise-Schroeder-Schule. Otto-StLrckrath-§chule
. Blücherschule
. Diltheyschule. Leibnizschule, Ludwig-Beck-Schule. Pestalozzischule. Brückenschule. Sophie-und-Hans-Scholl-Schule

' Werner-von-Siemens-Schule

' Wilhelm-Leuschner-Schule
. Adalbert-Stifter-Schule
. Diesterwegschule. Friedrich-List-Schule
, Gerhart-Hauptmann-Schule. Kellerskopfschule. Oranienschule. Albrecht-Dürer-Schule, Philipp-Reis-Schule
. Carlo-Mierendorff-Schule
. Johannes-Maaß-Schule. Helen-Keller-schule
. Konrad-Duden-Schule. Krautgartenschule im Sampel. Justus-von-Liebig-Schule

' GrundschuleBierstadt
. GrundschuleNordenstadt. Adolf-Reichwein-schule. Comeniusschule

t5
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. FluxusschuleBiebrich

. Peter-Rosegger-Schule

. Robert-Schumann-§chule

. Johann-Hinrich-Wichern-Schule. Riederbergschule

. Kerschensteinerschule

. Martin-Niemöller-Schule

. Freiherr-vom-Stein-§chule

. Goetheschule

ln 2025 noch ausstehend:
. Geschwister-Scholl-$chule. Gutenbergschule. IGS Kastellstrasse
. \Mlhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule. Ernst-Göbel-Schule
. Elly-Heuss'Schule. Grundschule K0nstlerviertel
, Hafenschule
. Schulze-Delitzsch-§chule
, Theodor-Fliedner-Schule

' Gustav-Stresemann-Schule (Pavillons)
. Helene-Lange-Schule
. Joseph-von-Eichendorff-Schule
. Bertha-von-Suttner-Schule

lm Zuge des Förderprogrammes DigitalPakt Schule wurden sämtllche Schulen in den Jahren
2020-2025 mit neuen Präsentätlonageräten (interaktive Boards und passive Anzeigegeräte,
erseEend oder ergänzend zu alten Tafeln) ausgestattet,
lnvestltlonsvolumen gesamt: ca,7,8 Mlo. € (Dlenatleistung samt Hardware)

Ca. 1,5 Mio € wurden im Rahmen des Digitalpakts fUr kleinere Maßnahmenffeilprojekte
(Supportstrukturen, digitale Arbeitsgeräte, Lehr -/Lernportale) aufgewendet.

,l:l.ProJekt des Schulträgers, zur Ausstattung der Schüler der 5. Jahrgangsstufen der
Jahrgänge 2022123 und 2023124 mit mobilen Endgeräten (iPads) - teilfinanziert durch Eltern
und Schulträger (aus kommunalen Eigenmitteln), Durchführender Händler ist die
Gesellschaft für digitale Bildung ,,GfdB'.
lnvestitionsvolumen der LHW gesamt: ca. 2 Mlo. €

ll SJ*il.L
Dr. Hendrik Schmehl
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Die Stadtverordnetenversa m ml ung
- Altestenrat -

Tagesordnung Punkt 3 der nicht öffentlichen Sitzung am 5. Februar2026

Vorlaqen-Nr. 23-F-63-0047

Vertrauen in städtisches Handeln durch klare Regeln und Transparenz
- Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, DIE LINKE. und Volt vom 15.03.2023 -

Beschluss Nr. 0004

Die Stadtverord netenversam ml u ng wol le besch I ießen :

Der folgende Verhaltenskodex wird beschlossen

Verha ltenskodex der La ndesha u ptstadt Wiesbaden
für StadWerordnete

§1
Zw eck, Anwe nd u n gs berei ch

(1) Dieser Kodex soll Transparcnz schaffen und den Stadtverordneten Handlungssi-
cherheit geben sowie ihre Verantwortung für eine vorbildliche, uneigennützige und ob-
jektive Wahrnehmung ihres Mandats stärken. Jeder Anschein, dass Stadtverordnete
für die Erlangung von persönlichen Vorteilen aus ihrem Ehrenamt empfänglich sein
könnten, ist zu vermeiden. Die Regelungen des Verhaltenskodex'dienen daher auch
dazu, das Veftrauen der Bevölkerung in die lntegrität der Stadtverordnetenversamm-
lung zu stärken und Schaden für das Allgemeinwohl zu vermeiden. lnsoweit ergänzt
und konkretisiert dieser Kodex die Pflichten, denen Stadtverordnete gemäß der Hessi-
schen Gemeindeordnung unterliegen, insbesondere der Verschwiegenheitspflicht
(§ 24), dem Mitwirkungsverbot bei lnteressenwiderstreit (§ 25) und der Anzeigepflicht
(§ 26a).

(2) Der Kodex gilt für Stadtverordnete.

(3) Es wird empfohlen, dass sich die von der Landeshauptstadt Wiesbaden entsandten
Mitglieder von Organen oder Aufsichtsgremien städtischer Betriebe oder Gesellschaf-
ten diesem Kodex freiwillig unterwerfen. Dies soll in der konstituierenden Sitzung des
Organs bzw. des Aufsichtsgremiums angesprochen werden, und über das Ergebnis
soll dem Altestenrat berichtet werden.

Seite: 1/5
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(a) Die Erhebung von Daten im Rahmen dieses Kodex'erfolgt durch den/die Stadtver-
ordnetenvorsteher/in zum Zweck der lnformation der Öffentlichkeit.

§2
Angaben zu r Herstel Iu ng von Transpa renz, Sel bstverpfl ichtung

(1) Um mögliche lnteressenkonflikte der Mandatsausübung mit den beruflichen, ne-
benberuflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten offenkundig zu machen, soll sich
der/die Stadtverordnete dazu verpflichten, dem/der Stadtverordnetenvorsteher/in un-
verzüglich folgende Angaben zu übermitteln und etwaige Anderungen unverzüglich
m itzutei len (freiwi lli ge Sel bstverpflichtung) :

l. Berut Mitgliedschaften etc.

a) ausgeübter Beruf einschließlich sonstiger Tätigkeiten

b) Mitgliedschaften in Betriebskommissionen, Aufsichtsräten und sonstigen gesell-
schaftsrechtl ichen Kontrollgremien

c) Mitgliedschaft in Organen von Zweckverbänden, Genossenschaften und vergleich-
baren Zusammenschlüssen sowie in Organen privatrechtlicher Unternehmen

d) Vorstandsfunktionen in Vereinen und in vergleichbaren Gremien

2. Geschäftsbeziehungen, Aufträge etc.

Mitzuteilen ist jede Geschäftsbeziehung, aus der für den/die Stadtverordnete/n auf-
grund des Mandats ein bedeutender Vorteil erwachsen könnte. Hierzu zählen auch
Geschäfte, die dem lnteresse eines Dritten dienen.

I nsbesondere fallen darunter:

a) Geschäftsbeziehungen zur Landeshauptstadt Wiesbaden

b) Aufträge von der Landeshauptstadt Wiesbaden

c) Geschäftsbeziehungen zu städtischen Eigenbetrieben oder zu Gesellschaften, an
denen die Landeshauptstadt Wiesbaden gemäß Beteiligungsbericht beteiligt ist

Die Regelungen der Nr. 2 gelten nicht, soweit es sich um übliche Geschäfte des tägli-
chen Lebenshandelt (2.B. Nutzung des ÖPNV, Stromverträge etc.). Sie gelten eben-
falls nicht, soweit eine Mitteilung mit standesrechtlichen Regelungen unvereinbar ist
(2.8. bei der Schweigepflicht unterliegenden Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern etc.)
oder im Falle entgegenstehender Regelungen aus höherrangigem Recht.

(2) Die Angaben nach Abs. 1 werden im Politischen lnformationssystem (PiWi) veröf-
fentlicht und sechs Monate nach Ablauf der Wahlperiode gelöscht. Gibt ein/e Stadtver-
ordneter/e eine Selbstverpflichtung nach Abs. 1 ganz oder teilweise nicht ab oder er-
teilt erlsie keine Einwilligung zur Veröffentlichung, so wird in die entsprechende Rubrik
des PiWi ,,keine Angabe" eingetragen. Es besteht auch die Möglichkeit, dort eine Be-
g ründ u ng der/des Stadtverord neten ei nzustel len.
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§3
Veröffentlichung von Entschädigungen

(1) Von der Stadtverordnetenversammlung oder vom Magistrat entsandte Stadtverord-
nete sollen sich dazu verpflichten, Aft und Höhe von Entschädigungen, die sie dort er-
halten, dem/der Stadtverordnetenvorsteher/in jeweils zum 30. Oktober eines jeden
Jahres für das jeweilige Vorjahr mitzuteilen (freiwillige Selbstverpflichtung).

Das betrifft
- Betriebskommissionen,
- Aufsichtsräte,
- Vorstände
- und sonstige Organe wirtschaftlicher Unternehmen oder Organisationen mit Beteili-
gung der Landeshauptstadt Wiesbaden

(2) Soweit der/die Stadtverordnete freiwillig eingewilligt hat, ist die Gesamtsumme der
mitgeteilten Entschädigungen der/des einzelnen Stadtverordneten, getrennt nach den
vorgenannten Gremien, zu veröffentlichen; § 2 Abs. 2 gilt entsprechend'

§4
Tätigkeit in Aufsichtsorganen

Jede/r Stadtverordnete, die/der einem Aufsichtsorgan eines Eigenbetriebs oder einer
städtischen Gesellschaft angehört, hat sich bewusst zu machen, dass ihr/ihm für eine
vera ntwoft un gsvol le Wah rneh m ung solcher Ma ndate genügend Zeil zur Verfügun g

stehen muss. Ein Mitglied eines Aufsichtsorgans soll deshalb insgesamt nicht mehr als
fünf Aufsichtsorganmandate oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen.

§s
Anzei gepfl icht, Korru ptionsprävention

(1) Jeder Verdacht und jeder Hinweis auf Fälle von Korruption, die die Stadt (einschließ-

lich ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungen) betreffen, sind vom Mitglied der Stadtverord-
netenversammlung dem/der Vorsitzenden des Altestenrats unverzüglich anzuzeigen.

(2) Stadtverordnete sollen mindestens einmal während einer Wahlperiode an einer
Schulung zur Korruptionsprävention teilzunehmen.

§6
Zuwendungen

(1) Stadtverordnete düfen Zuwendungen (insbesondere Geld, Gutscheine, Sachleis-
iungen, Geschenke, sonstige unmittelbare oder mittelbare, finanzielle oder ideelle Vor-
teil;), die ihnen aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung
versprochen, angeboten oder gewährt werden, nicht annehmen, fordern oder sich ver-
sprechen lassen. Zuwendungen in ausschließlich privater Eigenschaft sind davon nicht

betroffen.
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(2) Eine Zuwendung darf im Einzelfall angenommen werden, soweit dies den Grunds-
ätzen der Höflichkeit entspricht oder sozialadäquat ist; in keinem Fall darf sie den Wert
50 Euro überschreiten.

(3) Eine Zuwendung, die nicht unter Abs. 2 fällt, darf lediglich im Namen der Stadt und

nur dann angenommen werden, wenn deren Ablehnung gegen die Regeln der Höflich-
keit verstoßen würde. Hierbei sind gegebenenfalls internationale Gepflogenheiten zu

beachten. Solche Zuwendungen sind bei dem/der Oberbürgermeister/in abzuliefern.
lst dies, etwa bei verderblichen Waren oder bei persönlichem Bezug, nicht angebracht,
sind sie dem Altestenrat anzuzeigen. Die landesrechtlichen und städtischen Regelun-
gen zu mäzenatischen Schenkungen und zum Sponsoring bleiben unberührt.

§7
Bewirtungen, Einladungen, Freikarten

(1) Die Teilnahme an repräsentativen Veranstaltungen ist grundsätzlich Bestandteil der
ehrenamtlich wahrgenommenen Mandatstätigkeit. Daher darf eine Bewirtung, eine Ein-
ladung zum Essen, eine Einladung zu einer Veranstaltung oder eine Freikarte ange-
nommen werden, sofern damit mandatsbedingte Repräsentationspflichten wahrge-
nommen oder lnformationsbedürfnisse befriedigt werden und ein angemessener, sozi-
aladäquater Umfang nicht überschritten wird, ln Zweifelsfällen sollen sie abgelehnt
werden.

(2) Als Obergrenze für den Wert einer Bewirtung, Einladung, Freikarte o.ä. gilt ein Be-

trag von 100 Euro, Übersteigt sie diesen Wert, ist sie dem Altestenrat, soweit möglich,
vor der Annahme anzuzeigen.

(3) Abs. 1 bis 2 gelten auch für Bewirtungen und Einladungen städtischer.Eigenbetrie-
Üe und Gesellschaften, an denen die Landeshauptstadt Wiesbaden beteiligt ist. Sie
gelten entsprechend für Zuwendungen an Ehe- oder Lebenspartner/innen oder an

Verwandte sowie an sonstige Dritte, z.B. Vereine, soweit sie in Bezug auf das Man-

datsverhältnis gewähft werden. Bewirtungen und Einladungen mit Bezug zur Man-

datstätigkeit, die sich allein an Personen nach Salz2 richten, sind abzulehnen'

(4) Die Einladung zu einer Reise bedarf immer der vorherigen Zustimmung des Altes-

iehrats, soweit sie nicht auf einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung oder
eines Ausschusses beruht.

Hinweise auf das ,§rla.,, Einflussnahme

(1) Stadtverordnete sollen darauf verzichten, ihre Mitgliedschaft in der Stadtverordne-

ienrersarmlung in beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten in einer Weise zu

verwenden, dieäen Eindruck einer unzulässigen Einflussnahme erwecken könnte.

(2) Bei Verträgen mit der Landeshauptstadt Wiesbaden oder mit deren Eigenbetrieben

öder Gesellschaften haben Stadtverordnete jede Einflussnahme, die zu ihrer Bevorzu-

gung oder zu einer Bevorzugung ihrer Angehörigen oder Dritter führen kann, zu unter-

ärsän. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen sie beteiligt oder für die

sie als Geschäftsführer tätig sind'
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(3) Abs. 2 gilt bei Kontakten von Stadtverordneten mit der städtischen Verwaltung ent-
sprechend.

§e
Vertraulichkeit und Geheimhaltung

§ 24 der Hessischen Gemeindeordnung (Verschwiegenheitspflicht) bleibt unberührt.

,. § 10
Altestenrat

lm Rahmen dieses Kodex' hat der Altestenrat die Aufgabe,

1. Berichte der Aufsichtsgremien entgegenzunehmen (§ 1 Abs. 3),
2. Anzeigen bei Korruptionsverdacht entgegenzunehmen (§ 5),

3. Anzeigen nach § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 2 entgegenzunehmen,
4. Zustimmungen nach § 7 Abs. 4 zu erteilen.

§ 11

lnkrafttreten

Diese Regelungen treten am 1. April 2026 in Kraft.

Tagesordnung lll

Wiesbaden, .02.2026

Dr. Gerhard Obermayr
Vorsitzender

Seite: 5/5
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Vorlage Nr. 25-V-20-0040

Beschluss des Magistrats

Nr. 0736 vom 20. November 2025

Bezahlte Online-Medienpartnerschaften wie Plattformanbietem, Multiplikatoren, lnf,uencer,
Anfnge der FWG/Pro Auto-Fruktion vom 21. August 2025, Nr. 269 nach § 45 der
G eschäftsodn u ng der Sta dtverord n etenvercam mlu ng

Der Bericht des Dezernates lll vom 19. November 2025 wird zur Kenntnis genommen

+ +

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalbericht ist beigefügt)

Dezernat lll z. K.

Wiesbaden, den 20. November 2025

Der Magistrat

Mende
Oberbürgermeister
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über
Herrn Oberbürgermeister
Gert-Uwe Mende

Der Magistrat

über
Magistrat

Dezernat für Finanzen, Schule
und Kultur

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

Stadtrat Dr. Schmehl

an die Fraktion
FWG / Pro Auto 19.1 1.202s

Anfrage der FWG/ Pro Auto - Fraktion vom 21.08.2025, Nr. 269 nach § 45 der Ge-
schäftsordn ung der Stadtverordnetenversammlung

SV-Nr. 25-V-20-0040

ErgänäeAntl ort

Anftage:

FWG/Pro Auto: Anfrage nach § 45 der GO - Bezahlte Online-Medienpartnerschaften wie Platt-
formanbietern, Multiplikatoren, I nfluencer

Vorbemerkung: Die Stadt Wiesbaden und ihre Gesellschaften nutzen für ihre Multimediaauf-
tritte die Leistung Dritter wie Online Partnerschaften wie Plattformanbieter; Multiplikatoren und
lnfluencer.

Wir fragen daher den Magistrat:

Welche Kosten sind der Landeshauptstadt Wiesbaden und ihre Gesellschaften für die lnan-
spruchnahme der Dienstleistungen Dritter im Bereich Online Media Dienstleistungen entstan-
den?

Dabei bitten wir um folgende Auskünfte

a) Auftragswerte seit dem Jahr 2023 von Verwaltung und städtischen Gesellschaften
(Bitte Auftragnehmer und Auftraggeber in Form von Eigenbetrieb, städt. Gesellschaft
oder Venrraltung sepa rat auff ühren)

b) beiAuftragswerten im ausschreibungspflichtigen Bereich zusätzlich noch die Veröffent-
lichungsnummer der Ausschreibungen

c) welche Dienstleistungen wurden erbracht?
d) auf welcher Grundlage wurden die Diensileister ausgewählt?

Räthaus. Schlossplalz 6
65183 Wlesbaden
Telefon: 061 1 31-4285
Telefäx: 061 1 31-4299
E.Mail: Dezernet.lll@wiesbaden,de

www.wiesbaden.de
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Die Anfrage beantvrorte icfi wie fulgrt:

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf einer Abfrage aller Amter der Stadtverwaltung sowie
der Beteiligungen im Geltungsbereich des Beteiligungskodex. Die Richtigkeit der Angaben der
Amter und Beteiligungen konnte dabei weder positiv noch negativ verifiziert werden, da die
Kämmerei über keine diesbezügliche geeignete Datenquelle zu Verifizierung verfügt.

Zu al

Stadtverwaltung:
Für Online-Mediendienstleistungen wurden seit dem Jahr 2023 Aufträge an verschiedene ex-
terne Anbieter vergeben. Auftragnehmer waren insbesondere die Firmen:

. Westpress GmbH & Co. KG,

. init AG für digitale Kommunikation,
r Meta Platforms lnc.,
r Eibes Design,
. SCS Schaafhausen Communication Solutions,
r lnfluencer-Kooperationen,
. Schlütersche Fachmedien GmbH,
. Vetproduction GmbH,
. Mikroprojekt GmbH sowie
r Portale des Wiesbadener Kuriers.

Die Gesamtaufwendungen der Stadtverwaltung für Online-Mediendienstleistungen belaufen
sich im Zeitraum 2023 bis 2425 auf rund 545.000 Euro.

Folgende Amter haben CIenseits von Fehlanzeigen) nachqemeldet:

Das Grünflächenamt hat für 4.500 Euro die Agentur Cicero beauftragt.

lm Dezernatsbüro ll sowie in den zugeordneten Stabstellen wurden Aufträge im Gesamtwert
von 56.590 Euro an Meta Plattforms, Eibes Design, Portale VRM, STUZ, Goethe Universität
Frankfurt, Google, Proudy, Rolle Marketing und Wiesbaden lebt! vergeben.

Eigenbetriebe:
lm Bereich der Eigenbetriebe wurden Online-Medienaufträge insbesondere beim Eigenbetrieb
mattiaqua vergeben. Auftragnehmer waren hier die Agenturen Portvier GmbH und 99'Grad
GmbH. Das Gesamtvolumen der Aufträge seit 2023 beträgt rund 70.000 Euro.

t3
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Folgende Eigenbetriebe haben keine Rückmeldung gegeben

. WLW

Stäidtische Geoellschaften :

Bei den städtischen Gesellschaften wurden Online-Mediendienstleistungen durch die SEG
Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH, die EGW Gesellschaft für ein gesundes Wies-
baden mbH und die WiBau GmbH in Anspruch genommen. Auftragnehmerwaren unter ande^
rem lmmoScoul24 GmbH sowie e)fterne Dienstleister aus den Bereichen Webdesign, Perso-
nal Recruiting und Online-Kommunikation. Das Gesamtvolumen der Aufträge im Zeitraum
2023 bis 2025 beträgt rund 258.000 Euro.

Folgende Gesellschaften im Geltungsbereich des Beteiligungskodex haben keine Rückmel-
dung geben:

. WICMI

. MBA2

. EGM3

Nachgemeldet wurden 0enseits von Fehlanzeigen):

Die WJW vergab Aufträge an bzw. für Stebstone, lndeed und Produktwerbung im Gesamtwert
von 86.'1701 Euro.

Die GWW meldete:

,,Für das Jahr 2024 sind hierfür folgende Kosten angefallen: Social-Media = 83.395,20 EU,
Website = 87.812,69 EUR. Die Kosten sind in 2024 deswegen höher ausgefallen, da hier so-
wohl Social-Media, als auch die Website neu implementiert wurden und hohe Aufbaukosten
entstanden sind. Für das Jahr 2025 sind hierfür folgende Kosten angefallen: Social-Media =
89.751,77 EUR, Website = 30.088,87 EUR. Für das kommende Jahr zeichnet sich eine vo-
raussichtliche Tendenz ab, wobei die Kosten für Social-Media ungefähr gleich bleiben und für
die Website weiter sinken. Für die Dienstleistungen wurde die TEAM FRESH Werbeagentur
GmbH beauftragt. Die GWW ist keine öffentliche Gesellschaft und vergibt entsprechend ihrer
Vergabeordnung."

Zu b)

Soweit Auftragswerte in den ausschreibungspflichtigen Bereich fielen und dementsprechend
formell ausgeschrieben wurden, sind folgende Veröffentlichungs- bzw. Vergabenummern zu
verzeichnen:

Für das Kulturamt-Projekt ,KulturGuide" erfolgte die Vergabe unter der Nr. 41-802-25; die
Online-Dokumentation ,,Kunstsommer" wurde unter der Vergabe-Nr.41-811t22beauftragt.

a

1 Aus der Rückmeldung der Triwicon ("Fehlanzeige") ist vveder positiv noch negativ ersichtlich, ob diese auch dh WICM umfassen soll.
2 Aus der Rückmeldung der ELW ("Fehlanzeige') ist weder positiv noch negaliv ersichtlich. ob diese auch die MBA umfassen soll.I Aus der Rtlckmeldung der SEG ("Fehlanzeige") ist wedff positiv noch negativ ersichllich, ob diese auch die EGM umfassen soll.
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Beim Eigenbetrieb mattiaqua wurden die genannten Leistungen im Rahmen formaler
Vergabeverfahren vergeben (Social-Media-Betreuung: Vergabeverfahren 2021 -N -ma-
SM; Website/App-Entwicklung: Vergabeverfahren 201 9-fV-ma-WWW).
Die Einführung des Online-Antrags für die Schülerbeförderung (Amt 40) wurde im Wege
einer freihändigen Vergabe mit der Vergabenummer 40-028119 beauftragt.

Beiden städtischen Gesellschaften WiBau und SEG basierten die neuen Webauftritt-Prolekte
ebenfalls auf vorherigen Ausschreibungen / Erfahrungswerten; so wurde z. B. der für die Wi-
Bau-Webseiten beauftragte Dienstleister als Bestbieter einer früheren Ausschreibung ermit-
telt.

Für regelmäßig geschaltete Online-Stellenanzeigen lagen die einzelnen Auftragswerte übli-
cherweise unterhalb der einschlägigen Schwellenwerte, sodass in diesen Fällen keine eigen-
ständigen öffentlichen Ausschreibungen erforderlich waren (die Beauftragung erfolgte hier zu-
meist direkt bzw. über bestehende Rahmenvereinbarungen, ohne Veröffentlichungsnummer).

Nachgemeldet wurden zu diesem Thema durch das Dezernatsbüro ll sowie den zuoeordneten
Stabstellen:

a Für das Projekt ,,lndustrie in der lnnenstadt 2024 erfolgte die Vergabe unter der Nr. 02-
815-23, welche das Eventmanagement sowie die Entwicklung und Umsetzung der Mar-
keting- und Kommunikationskampagne für lndustrie in der lnnenstadt 2024 um'bsste. ln
dieser Vergabe sind Leistungen enthalten für die Konzeptionsentwicklung, Programmie-
rung, das Hosting, den redaktionellen Aufbau des digitalen Zwillings,wiworklife-app" inkl.
Recherchen zu Jobprofilen und Erstellung von Kurzprofilen der Aussteller. Ferner die Ent-
wicklung von Anzeigenmotiven und die Schaltung von Anzeigen in verschiedenen Medien
(VRM-Verlag, STUZ).
Die Beauftragung der Verlage bzw. google-ads erfolgte durch Eibes Design im Rahmen
des Auftrags unter der Vergabenummer 02-815-23, die Kosten hierfür wurden vom Dienst-
leister weiterberech net.
Die Veröffentlichung des Termins im Stellenportal der Goethe-Uni FrankfurVCareer-Ser-
vice bewegte sich unterhalb einer Ausschreibungsschwelle und wurde direkt vergeben.
Für das Projekt ,,lndustrie in der lnnenstadt 2025 ertoQte die Vergabe unter der Nr. 02-
817-25, welche das Eventmanagement sowie die Entwicklung und Umsetzung der Mar-
keting- und Kommunikationskampagne für lndustrie in der lnnenstadt 2025 umfasste. ln
dieser Vergabe sind Leistungen enthalten für das Gestaltungskonzept und die Umset-
zung, das Eventmanagement sowie für die Entwicklung und Umsetzung eines Marketing-
und Kommunikationskonzepts.
Für das Projekt ,,LaW Mindset-Kampagne" efolgt die Vergabe unter der Nr. O2-811-ZS,
zum Aufbau und Umsetzung einer Big StoryWiesbadenKampagne und Darstellung der
Projekte in der lnnenstadt.

a

a

a

Zu c)

Die im Rahmen der beauftragten Online-Mediendienstleistungen erbrachten Leistungen um-
fassten im Wesentlichen Maßnahmen der digitalen Öffentlichkeitsarbeit, des personalmarke-
tings sowie der fortlaufenden Pflege und Weiterentwicklung bestehender Online-Angebote.
Dazu gehören die Konzeption, Gestaltung und technische Umsetzung von lnternetaüftritten
sowie deren Betreuung, Wartung und redaktionelle Pflege. Ebenfalls umfasst sind die Erstel-
lung und Betreuung digitaler lnformations-, Beteiligungs- und Servicelösungen, die der Ver-
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mittlung städtischer lnhalte und Dienstleistungen dienen. Darüber hinaus wurden Online-Mar-
ketingmaßnahmen, Social-Media-Aktivitäten und bezahlte Beiträge auf gängigen Plattformen
umgesetzt, um städtische Projekte, Veranstaltungen und Kampagnen einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Ein weiterer Leistungsbereich betrifft die Veröffentlichung von
Stellenanzelgen und die Durchführung digitaler Recruiting Kampagnen auf einschlägigen On-
line-Portalen und in sozialen Netzwerken zur gezielten Personalgewinnung. Ergänzend wur-
den in einzelnen Fällen redaktionelle Kooperationen und Medienpartnerschaften mit Online-
Plattformen und Multiplikatoren geschlossen, um die Reichweite und Sichtbarkeit der städti-
schen Kommunikation im digitalen Raum zu erhöhen.

Zu d)

Die Auswahl der Dienstleister erfolgte jeweils nach den geltenden vergaberechtlichen und ver-
waltungsinternen Vorschriften. Grundsätzlich wurden Aufträge im Rahmen formaler Vergabe-
verfahren oder auf Basis von Preis- und Angebotsvergleichen vergeben. Maßgebliche Krite-
rien waren dabei das wirtschaftlichste Gesamtangebot unter Berücksichtigung der fachlichen
Eignung, der Qualität und Plausibilität des Konzeptes, einschlägiger Referenzen sowie des
Preis-Leistungs-Verhältnisses. ln Fällen, in denen ein bestehender Rahmenvertrag oder eine
laufende Kooperation bestand, erfolgte die Beauftragung im Rahmen dieser Vereinbarungen.
Bei beschränkten oder freihändigen Vergaben wurden mehrere Anbieter zur Angebotsabgabe
aufgefordert, wobei die Auswahl auf Grundlage fachlicher, technischer und wirtschaftlicher Er-
wägungen getroffen wurde. Zudem wurden datenschutzrechtliche Vorgaben, methodische
Nachweise zur Erfolgsmessung sowie Erfahrungen im Bereich digitaler Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit berücksictrtigt. Ziel der Auswahlverfahren wai in allen Fällen die Sicher-
stellung einer sachgerechten, effizienten und transparenten Vergabeentscheidung.

Mit freundlichen Grüßen

I !1,^"tt
Digital
unterschrieben von
Hendrik 5chmehl
Dätum:2025.1 l.l9
2l:55:02 +01'00'

Dr. Hendrik Schmehl
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Vorlage Nr. 25-V.0 l -00 I I

Beschluss des Magistrats

Nr. 0773 vom 2. Dezember 2025

BevlSlkerungssdtua in Wiesbaden im l(riegsfall? Anfiage der BLWUlWrWailak-Rathausfialdon
vom 21.10.2025, Nr. 2832025 nach § 45 derQoschäMnung der
Sta dtverod n eten ve na m m I u n g

Der Bericht des Oberbürgermeisters vom 21, November 2025 wird zur Kenntnis genommen.

+ +

Herrn Stadtverord netenvorsteher
mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalbericht ist beigefiigt)

Dezernat lz. K.

Wiesbaden, den 2. Dezember 2025

Der Magistrat

Oberbürgermeister
Afl
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Der Oberbürgermeisterüber
Magistrat

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

an die Fraktion
BLW/ULWlVVaTdaK

o24 . Nor"^ber 2025

Anfrage der BLWU LWMardak-Rathausfraktion vom 21 .1 0.zoz5, Nr. 2g3/2025
nqch § 45 der Geschäftsordnung der stadtverordnetenversammlung,
- $V-Nr. 25-V-01-0019 -

Anfrage:

Bevöl kerung*schutz in Wiesbaden im Kriegsfa I l?

Eine neue Eskalationsglufe im Krieg Russlands gegen die Ukraine bahnt sich an. Nach unbe-
stätigrten Gerüchten soll die U$-Regierung plane-n,-Langstreckenraketen OeitUarfe Toma-
hawk an die Ukraine zu liefern. Das ist zwar noch in deiPlanungsphase, Jedoch hätte dies,
wegen des NATo-Hauptq uartiers in Wiesbaden-Erben hei m, auöh' negatiüe nuswl rkungen
auf die Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Airbase müsste z.B. Satelt-itenoaten tüidie Rake-ten liefern und weitare notwendige lnformationen zur Steuerung der Waffen. Dd;Ä}6ü;
s.erer Meinung nach unmittelbar die Kriegsgehhr barv. die Gefa-hr einer atomaren gsm6ton
für Wiesbaden.

Militärisch geschieht in der Ukraine nichts, was nicht in Wiesbaden NSATU prozeduren undFreigaben durchlaufen hat, somit ist wiesbaden auch ats Anlriffsziel bei der Russischen Ar-mee und Putin im Fokus.

Auch wenn aktuell die Weitergabe von Tomahawk Raketen laut neuesten Nachrichten vomUS-Präsidenten Donald Trump offenbar doch wieder nicht geplunt ist, sollte ,nO ,rr, ,.nsich mit Thema auseinandersetzen, da man leider bei diesäm präsident nicht weiß, was ermorgen beschließt, bzw. ob er kurzfristig zu diesem Thema wiederseil; Mä;;Äj-anO"rt.

Der Magistrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

'1 ' wieviel Bunker zum Schutz der Bevölkerung stehen in Wiesbaden aktuell zur Verfügung,wie sind diese für die Bevölkerung zugängliöh und welche Kapazitäi; haben ste?

2' lst eine Wiederinbetriebnahme von alten Bunkern geplant? Wenn ja, wie viele alte Bun-ker könnten reaktiviert werden und mit welchen Ka-pazittiten für Schutzsuchende. Wennnein, warum werden keine alten Bunker reaktivierti
RslhE{J3 r Schloßp,at! 6
6§183 Wi§.ääden
Tdcftm: 061 1 31-U921 i 31.1335
Tüh{üx 08'11 3t-3001
E-Mall: Dasnat.t@rrt tbaden.&

t2
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3. Sind Neubauten von Sch.utzanlagen geplant? Wenn ja, wie viele mit welchen Kapazitäten
und wo? Wenn nein, ist die Stadt der Meinung das dh bestehenden Schutzräume fijr die
Bevöl kerung ausreichen?

4' Gibt es Prioritätenlisten, die gegebenenfalls die beizu knappen plätzen zum Einsatz
kommen?

Die Anfrage beant$lorte icfr wie folgt:

Zu 1.:

ln Wiesbaden stehen keine einsatzbereiten öffentlichen Schutzräume zur Verfügung

Zu?.:

Bund und Länder haben sich in der 22L Sitzung der lnnenministerkonferenz (Juni 2024) autwesentliche Grundelemente eines nationalen Schutzraumkonzeptes verstäind)gt. CrunOiag;
dieses Konzeptes bildet ein von BMl, BlmA und BBK erstellter sachstanOsberiäfrt zur Ent-
wicklung eines bedarfsgerechten und effizienten schutzraumkonzeptes.

§ämtliche Überlegungen sind auf dezentrale bauliche SchuEmoglichkeiten für die Bevötke-
rung. au§gelegt' Aufgrund der heute anzunehmenden §zenarien |unktuetter Rntrife mit kur-
zen Vorwamzeiten fönnten zentral gelegene öffentliche Schuaräume von den äeisten Men-
schen nicht rechEeitig erreicht werden. llitty kommt,-dass große personenänsammlungen
in Öffentlichen Schutzräumen zu einem Zielfrir einen AngreiänOen 

""ä"" iä*t"n.
Die Weiterentwicklung und Konkretisierung des SchuEkonzepts erfolgt in einer Arbeits-gruppe von Bund und Ländern. Das Konzept soll u. a. die aktüelle Beärohungshje wie auchdie baulichen Gegebenheiten im Bundesgebiet Oenlcksichtigen. Gemeinsanimitäen lan-dern werden dezeit die folgenden Eckpunkte weiter ausgejrbeitet:

1. Die systematische Erfassung von öffentlichen Gebäuden und privaten lmmobilien, dieals öffentliche Zufllchtsorte genutzt werden können. gs rommän ,. ,. ii"tg"ragen,
U-Bahnhöfe und Kdlenäume in Betracht.

2' Ein auf diesen Daten aufbauendes digitales Verzeichnis, das es Bürgerinnen und Bür-gern ermöglicht, die für sie nächstgelegenen schutzorte im Bedarfsfäü über Wam-
und Kartendienste (auch per Mobirterefon) zu ermittern.

3' Handlungsempfehlungenzur niedrigschwelligen Henichtung schutzbietender Räume
in privaten Kellern.

4. lnformationsproduktezuSchutzmöglichkeiten.

Auf der Grundlage der gemeinsam festgelegten Kriterien, die eine möglichs,t einfactre undschnelle ldentifikation geeigneter Bausüuxänz ermöglicrren sotten, wird in einem erstenSchritt dezeit die Erfassung öffentlicher Zufluchtsortä pibiiert. Anschließend solt die bundes-weite Erfassung zügig angestoß€n werdan. Zu mfulichen sortware-gnt*iärrnääi uuzi*hungsweise der lntegration der erfassten öffentlichän zunuctrtsorte in bestehende Anwen-dungen werden Gespräche geführt.
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Das BBK wird noch in diesem Jahr lnformationen zu §chutzmoglichkeiten bnv. zu einfach
umzu§etzenden Maßnahmen veröffentlichen, mit denen private Kellenäume zu schutzbieten-
den Räumen hergerichtet werden können.

Ergänzend erarbeitet das BBK derzeit Konzepte zur erforderlichen Ausstattung öffenlicher
Zufluchtsorte, die einen Aufenthalt auch über mehrere Stunden hinaus ermogttnt. Hiezu
zählen zum Beispiel Feldbetten und mobile sanitäre Anlagen sowie die Versörgung mit Was-
ser und Lebensmitteln.

(Quelle der vorstehenden Abeötze tseükh üben»mmenl: Burfflesanstalt filr immobllienuforaben BlmA, Reüerfivilstutr-
räume - §ehe beigerfügten Unk Rrchtlich. Abrryicklnng öfrcntlich*r Schutzrfunc

Mit lichen Grüßen

Mende

Aufgrund der vorgenannten Punkte ist bei der Landeshauptstadt eine Wiederinbetriebnahme
dezeit nicht abzusehen, da die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen seitens des Bun-
des nicht geschaffen/aktuallsiert wurden.

Zu3:

Es sind in der Landeshauptstadt Wiesbaden derzeit keine Neubauten von öffentlichen
Schutzräumen geplant. Se.itens des Magistratl wird empfohlen, sich über Oie Lage (Entfer-
nungMegstrecke)zur nächstgelegenen öffentlichen/privaten Tiefgarage zu infoäieren so-
wie (eigene) Kellerräume - sofem vorhanden - in die betracfrtung äes fursonlichen Selbst-
schuEes einzubeziehen. Diese Räumlichkeiten bieten zumindeJt eineh gewissen CraO an
Trümmer- und Splitterschutz.

Zu 4.:

Nein, es gibt keine Prioritätenlisten.

Ergänzend zu lhrer Anfrage muss abschließend an dieser Stelle ins Bewusstsein gerufen
werden, dass zu keiner Zeit - weder im 2. Weltkrieg, noch zu Zeiten des Kalten Kriäges - die
Einrichtung von schutzräumen für die gesamte geidrerung vorgesehen war.
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Voilage Nr.2&V-04-0012

Beschluss des Magistrats

Nr. 0738 vom 25. November 2025

Gesundheitssicherctellungsgesetz und die Folgen fiir Wiesbaden, Anfnge der BLWtILW{Wardak
Rathausfnkion vom 24. September 2025, Nr. 280/2025 nach § 45 der Geschäftsordnung der
S ta dtve rord n e te n ve rca m m I u n g

Der Bericht des Dezernates lV vom 11. November 2025 wird zur Kenntnis genommen

+ +

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalbericht ist beigefügt)

Dezernat lV z. K.

Wiesbaden, den 25. November 2025

Der Magistrat

Mende
Oberbürgermeister
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über
Herrn Oberbürgermeister
Gert-Uwe Mende

Der Magistat
,§ lN,lrt'

über
Magistrat

Dezernat für
lntegration und Recht,
Gesundheit und Tierschutz

und
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

Stadträtin Milena Löbcke

an BLWULWMardak Rathausfraktion

1 1. November 2025

Anfrage der BLWULWMardak Rathausfraktion vom 24.A9.2025, Nr.280/2025 nach §
45 der Geschäftsord nung der Stadtverord netenversammlung (Gesundheitssicherstel-
lungsgesetz und die Folgen für Wiesbaden)
SV-Nr. 25-V-04-0012

Gesundheitssichoßt€llungsgesetr und die Folgen fär Wesbaden

Der Magistrat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

1. Mit welchen Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung der Wesbadener Bevöl-
kerung zu rechnen ist, wenn, bei ohnehin, einem großen Perconalmangel in der Ge-
sundheitsbranche, im Zuge des Operationsplan Deutschland und dem foftschreitenden
Ausbau derzivil-militäischen Zusammenarbeit (ZMZ) Ärae und weiteres medbini-
sches Perconal nicht ihre primären Aufgaben erfüllen, sondem z.B. in der Feld- und
Kriegsmedizin ausgebildet werden ?

2. Wann müssen WiesbadenerÄzte und medizinisches Personatdamit rechnen, dass
sie im Zuge des angekündigten.GesundheitssicherstellungsgeseEes für eine zivile
oder militänsche Dienstverpflichtung vorgesehen werden. Und welche Maßnahmen
zurAufrechterhaltung der medizinischen Versorgung der Wiesbadener Bevölkerung
vargesehen sind, wenn besagte Arzte und medizinisches Personal ihre bisherigen Auf-
gaben in Wesbaden nicht nachgehen?

Die nachfolgende Beantwortung stützt sich vorrangig auf eine Zuarbeit der Abteilung
Bevölkerungsschutz (3706).

Guslav-Slresernann.Rino 1 5
65189 Wiesbaden
Tele{on:0611 3-14621
T6l€{ar 0611 31€987
E-Mail: Deaernat.M@wiesbaden.de
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Eine valide Einschätzung über mögliche Einschränkungen in der Gesundheitsversor-
gung der Wiesbadener Bevölkerung ist nicht möglich, da der in der Anfrage aufge-
fühfte Operationsplan Deutschland der Allgemeinen Verwaltunggvorschrift zum materi-
ellen Geheimschutz des Bundes (Verschlusssachenanweisung - VSA) unterliegt und
entsprechend eingestuft wurde und somit der Abteilung Bevölkerungsschutz (3706)
nicht zugänglich ist.

Des Weiteren liegt - im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) - der
Abteilung 3706 und dem Dezernat lV keine Anfrage bzw. Anforderung seitens des
Landeskommandos Hessen (Lkdo HE) bzgl. eines KräfteansaEes von Aztinnen und
Azten sowie weiterem medizinischem Persona | (Anzahl/Qualifi kation ) vor.

lm aktuell als Entwurf zur Anhörung veröffentlichten Krankenhausplan 2025 des Lan-
des Hessenl'werden im Kapitel J als mögliche Planungsszenarien von einem Massen-
anfall von Verletzten oder Erkrankten (MANV/MANE-FaII), über Großschadenslagen
unterhalb der Katastrophenschwelle, Pandemien, Katastrophen bis hin zu kriegeii-
schen Ereignissen aufgeführt. Es ist offensichtlich, dass diese jeweils völlig andere ln-
anspruchnahmen medizinischer Kapazitäten nach sich ziehen würden.

Zu 2:

Sicherstellungsgesetze bilden einen wesentlichen Bestandteil des deutschen Not-
stands- und Krisenrechts. Sie regeln die Befugnisse staatlicher Stellen zur Sicherstel-
lung und lnanspruchnahme von Sachen, Dienstleistungen und Rechten in besonderen
Gefahren- und Krisensituationen. Die Vorschriften der Sicherstellungsgesetze treten
insbesondere bei inneren oder äußeren Notständen, Verteidigungsfällen, Spannungs-
fällen, Katastrophenfällen oder für Zwecke der ZivilschuEvorsbrge in Kraft. Ziel ist es,
die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit des Staates in
a u ßergewöh nlichen Zeiten a ufrecht zu erhalten

Sicherstellungsgesetze bezeichnen bundesrechtliche Bestimmungen, die die vorüber-
gehende staatliche Verfügung über bewegliche oder unbewegliche Sachen (2.8. Fahr-
zeuge, lmmobilien, Maschinen) sowie über Rechte oder Dienstleistungen von natü.rli-
chen und juristischen Personen ermöglichen. Die Sicherstellung erfolgt in aller Regel
durch Verwaltungsakt und ist inhaltlich und zeitlich auf den Krisenfall begrenzt.

Die Gesetze stellen eine außergewöhnliche Eingriffsgrundlage in das Eigentum und
bestimmte Freiheitsrechte dar. Sie dienen in erster Linie dem Schutz der Allgemeinheit
vor erheblichen Gefahren und zielen auf die Sicherung von Versorgungsgütern und
kritischer lnfrastruktur ab. Die Ermächtigung zur Sicherstellung ergibt sich aus Art. 14
Abs. 3 des Grundgesetzes (GG), der eine Enteignung "zum Wohle der Allgemeinheit'.
erlaubt, sowie aus Art. 12a GG betreffend die Verpflichtung zu Dienstleistungen im
Verteidigungsfall.

Die Sicherstellung darf nur unter den in den jeweiligen Gesetzen genannten Voraus-
setzungen erfolgen. Hierzu zählen insbesondere das Vorliegen eines besonderen Be-
darfs oder Notstands, die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme und

t https://familie.hessen.de/sites/familie.hessen.de/files/2025-09/krankenhausplan*2025_anhoerung.pdf
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die rechtmäßige Anordnung durch eine hiezu befugte Behörde. Sicherstellungen kön-
nen sich auf verschiedene Arten von Gegenständen und Leistungen beziehen bspw.
durch Arbeitsleistungen und/oder Dienstleistungen bestimmter Berufsgruppen oder
Unternehmen.

Die Sicherstellung erfolgt in Form eines Verwaltungsakts. ln der Regelwerden die be-
troffenen Personen oder Unternehmen informiert und zur Herausgabe oder Bereitstäl-
lung verpflichtet. ln besonderen Situationen kann auch eine unmittelbare lnanspruch-
nahme ohne vorherige Zustimmung ergehen.

Ein besonderer Anwendungsbereich der Sicherstellungsgesetze liegt im Spannungs-
und Verteidigungsfall (§ 115a GG ff.) sowie in Notstandslagen. Hier können auf Grund-
lage spezieller gesetzlicher Vorschriften umfangreiche Sicherstellungspflichten für
Bürger, Unternehmen und Organisationen ausgelöst werden. Wichtige Maßnahmen
umfassen u.a. die Verpflichtung zur Arbeits- und Dienstleistungserbringung in versor-
gungskritischen Sektoren,

Aus der Systematik der Sicherstellungsgesetze ergibt sich, dass nach der entspre-
chenden Landesgesetzgebung Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes u.a. die
kreisfreien Städte sind (vgl. § 1 Abs. 1 Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst -HGöGD). Die zuständigen Behörden des öffentlichen Gesundheits-
dienstes sind gemäß § 1 Abs. 2,Zitfer 1 HGöGD als untere Gesundheitsbehörde (Ge-
sundheitsamt) und der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Zuständigkeit
ergibt sich aus § 4 HGöGD.

Der Einsatz von Fachpersonal auch außerhalb der Gebietskörperschaft ist bereits jetzt
nach dem HGöGD zulässig und bedarf nicht erst der Anwendung des angekündigten
Gesundheitssicherstellungsgesetzes. Nach § 5 HGöGD können die Aufsichtsbehörden
zur Abwehr von erheblichen gesundheitlichen Gefahren für Leib und Leben der Bevöl-
kerung im Benehmen mit der jeweiligen Gebietskörperschaft vorübergehend über das
dort ansässige medizinische Fachpersonal verfügen und einen Einsatz in einer ande-
ren Gebietskörperschaft gegen Kostenerstattung durch das Land anordnen. Die Ver-
wendung kann auch bei einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen für die Gefahren-
abwehr zuständigen Behörde erfolgen. Die Anordnung darf nicht länger andauern, als
es zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. Eine Personalanforderung, die über einen Mo-
nat hinausgeht, kann gegen den Willen der Gebietskörperschaft nur im Einvernehmen
mit dem für die Kommunalaufsicht zuständigen Ministerium angeordnet werden. Sol-
che Modelle wurden beispielsweise während der Corona-Pandemie erwogen, wenn
auch schlussendlich nicht umgesetzt.

Die Verpflichtung zur Arbeits- und Dienstleistungserbringung ergibt sich aus dem Ar-
beitssicherstellungsgesetz vom 09. Juli '1968, zuletzt geändert 27. Februar 2025. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit zur Heranziehung von Frauen zu Dienstleistungen
im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorgani-
sation (Artikel 12a Abs.4 GG).

/ /'tt*
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Vorlage Nr 25-V-04-0009

Beschluss des Magistrats

Nr. 0397 vom 15. Juli 2025

Empfang fär migrantische Oryanisationen am 21. Mai 2025;
Anfnge der Fnktion FWG/Pro Auto vom 21. Mai 2025, Nr. 246/2025 nach § 45 der
Geschäfisodn u ng der Stadtverordnetenversam mlung

L/

Der Bericht des Dezernates lV vom 17. Juni 2025 wird zur Kenntnis genommen

Herrn StadWerordnetenvorsteher

mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalbericht ist beigefügt)

Dezernat lV z. K.

Wiesbaden, den 15. Juli2025

Der Magistrat
ln Vertretung

++

Üt lhu,r;,f .
Hinninger
Bürgermeisterin
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über
Herrn Oberbürgermeister
Gert-Uwe Mende

,ke /l .J, Der Magistrat

über
Magiistrat

Dezernat für
lntegration und Recht,
Gesundheit und Tierschutz

und
Herrn Stadtverord netenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

Stadträtin Milena Löbcke

an die Fraktion FWG/ Pro Auto

17. Juni2025

Anfrage der Fraktion FWG/ Pro Auto vom 21.05.2025, Nr.246/2025
nach § 45 der Geschäftsordnu ng der Stadtverordnetenve
(Empfa ng für migra ntische Organisationen am 21 05 .2025) 2S ot+ -

Empfang lür migrantisctre Oruanisationen am 21.05.2025

Am 13.05.2025 gab es eine Einladung zu einem Empfang der Migrantinnen und Migrantenor-
ganisationen. Dazu wurden laut Presseeinladung der Landeshauptstadt Wiesbaden über 80
Organisationen, Vereine und lnitiativen eingeladen. Hierzu haben wir die nachfolgenden Fra-
gen!

Daher fragen wir den Magistrat:

Der Magistrat wird gebeten, zu berichten:

1.) Welche Organisationen, Vereine und lnitiativen konkret elngeladen wurden (Aufllstung)?

Die Einladung wurde an die Organisationen (s. Anlage) gesandt; mit denen der WIR-Koordina-
tor der Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Zuwanderung und lntegration, lntegrationsabtei-
lung, im Austausch steht.

2.) We vlele dleser Organlsatlonen etc. sich dafür angemeldet haben und wie viele Vertre-
ter diesor Organisationen etc. an derVeranstaltung tellgenommen haben?

Es haben sich 37 Organisationen bzw. 87 Vertreter von Organisationen angemeldet.

Es haben 47 Vertreter der Organisationen an der Veranstaltung teilgenommen.

Gustav-Stresemann-Ring 1 5
65'189 Wiesbaden
Telefon: 061 1 31-8621
Tel€fax: 061 1 31-5987
E-Mail: Dezernat.lv@wiesbaden,de

rsww.wiesbadrn-de
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3.) Welche Kosten für diese Veranstaltung (inklusive Personalaufurand) entstanden slnd?

Es sind Kosten für den Empfang der Migrantinnen und Migrantenorganisationen (inkl. Perso-
nalaufwand) in Höhe von insgesamt 4.033,69 EUR entstanden.

Welcfiem Produl«tbereicfr/ Produktgruppe/ProduldObjekt dle angefallenen Kosten zuge-
ordnet slnd?

Die angefallenen Kosten sind zugeordnet:

Löbcke

Produktbereich 1 Produktrahmen Wiesbaden
Produktqruppe 1.02 Sicherheit und Ordnunq Wi
Produkt 1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Obiekt 1.02.01.015 94 Querschnittssammler Dezernat IV

/ /lt,,tn
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Anlaoe

A.G.A.W. Guineischer Verband Wiesbadens und Umgebung e.V.

Afghanischer Ku ltu rverein e.V.

Afro Migo e. V

Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR Wiesbaden

Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR Wiesbaden, Frauenorganisation Lajna lmaillah

Alevitische Gemeinde Wiesbaden e.V.

Alevitisches lnstitut für kulturpolitische Forschung und Bildung e.V.

Antiochenisch orthodoxe Gemeinde Wiesbaden

Aramäisch-Syrischer Kultur- und Sportverein Wiesbaden e.V.

Assorti gUG, Kultur- und Bildungszentrum für Kinder und Erwachsene

Assyrischer Jugendverband Mitteleuropa e.V. / Jugendgruppe Wiesbaden

Ateneo Latino e.V.

Athiopisch orthodoxe Tewahedo Kirche

Athiopisch-Orthodoxe Tewahido, St. Giorgis Gemeinde Wiesbaden e. V.

Ausländerbeirat

Bildungs- und Kulturverein e. V. Wiesbadener Süleymaniye Moschee

Bildungszentrum "OG NIVO"

Biserica Harvest, rumänische Freikirche

Bund der Arbeiter aus derTürkei

Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands Siedlung Wiesbaden

Bund der Vertriebenen - Landesverband Hessen

Chrysostomos Gemeinde Wiesbaden e, V.

Delphin e. V.

Dersim Kultur Verein Rhein-Main e.V.

Deutsch-Albanisches Ku lturzentru m

Deutsch-Asiatischer Freundschaft sverein

Deutsch-Kameru nischer Samariter e.V.

Deutsch-Somalischer e.V, Masjid Abubakar

DITIB - Türkisch lslamische Gemeinde zu Wiesbaden e. V.

Dunstan gemeinnützige UG

Elterninitiative Mini Amigos

Elterninitiative Pollingua e.V.

Empowering People e.V.

Entre amigos e.V, Deutsch-Spanisch-Lateinamerikanischer e.V.

Eritreisch-orthodoxe Gemeinde

Frauenwelten e.V.

GEGA e. V. (German Engeenering Goes Afrika e.V.)
Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft (GDCF) Mainz-Wiesbaden
Hessisches Ministerium für Arbeit, lntegration, Jugend und Soziales

LB.l.K, e. V. - lntegration, Beratung, lnternationale Kultur e. V.

lndian Cultural Association Wiesbaden e.V.

I nternationa le Pfi ngstgemeinde Wiesbaden

lslam lnfo Service Wiesbaden e. V. (llS)

lslamische Gemeinde e.V. Omar lbnulkhatab Moschee

lslamische Gemeinde e.V. Tauhid Moschee
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lslamische Gemeinde Wiesbaden e. V. - Ost Westlicher Diwan

lslamische Gemeinde Wiesbaden e. V. - Ost Westlicher Diwan - Alsalam Moschee
lslamische Gemeinschaft der Bosniaken Wiesbaden e. V. (IGBD)

lslamische Gemeinschaft Milli Görüs Wiesbaden, Mescid-iAksa Moschee

lslamischer Kulturverein e. V. Masjid Ali Mainz-Kostheim

lslamischer Kulturverein lmam Hossein e. V.

Italienische katholische Gemeinde Wiesbaden
Jüdische Gemeinde Wiesbaden .

JUWID e.V. Jugendorganisation von Delphin e.V,

KIBA - Verein für Kultur, lntegration, Beratung und Arbeit e.V.

Kroatische katholische Gemeinde Wiesbaden

Kroatische Kulturgemeinschaft e. V. Wiesbaden

Kubis e. V.

Marokkanischer Kulturverein für die Förderung des geistigen und kulturellen Gutes e.V. Badr Moschee
MDAV e.V. - Marokkanisch deutscher Akademiker Verein

Mesopotamien Assyrischer Sport- und Kulturverein e. V.

Migra Mundie. V.

Mosaik e.V.

Muse e.V.

Pamojah e.V.

Partnerschaftsverein Wiesbaden Ka mjanez-Podils§i e.V.

Partnerschaftsverein Wiesbaden-lsta n bu l/Fatih

PITRIMKA - Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge

Polnische katholische Gemeinde

Portugiesische katholische Gemeinde

Portugiesischer Elternverband Wiesbaden e.V.

PRO CULTURA CHRISTIANA e.V.

Projekt KiWi

Projekt/lnitiative "Kreativität für Frieden"

Rumänische Gesellschaft Wiesbaden e.V. i.G.

Siddhartha Deutsch Nepalesischer Freundeskreis e. V. Wiesbaden

Somalische Kultur- und Bildungsinitiative e.V.

Sonnenkreis e.V.

Sport, Bildung und Kultur "Meine Schule" e.V.

SV Bosna 04 Wiesbaden e.V.

Syrisch-orthodoxe Kirche Wiesbaden

Tamilische Frauenorganisation

Trommel e.V.

Verband der Koreaner e. V.

Vereinigung der hellenischen Jugend e.V.

VIBU-WI e. V.

lntegration von Bürgern aus der Ukraine - Wiesbaden e.V.

Westend Moschee

WIF e.V.

Zuberi Stiftung Wiesbaden - Dar-ul-taqwa Moschee
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Die Stadtverord netenversa mm lung
- Revisionsausschuss -

Tagesordnung I Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am28. Januar 2026

Vorlaqen-Nr. 25-F-1 5-0009

Antrag auf Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses zu Wivertis
- Antrag der Fraktion FWG/Pro Auto vom 11.03.2025 -
hier: Berichtsentwurf

Beschluss Nr. 0004

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen

l. Am 02.04.2025 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden
einstimmig den Antrag der Fraktion FWG/Pro Auto zur Einsetzung eines Akteneinsichtsausschus-
ses zu den Geschäftsbeziehungen der Wivertis GmbH mit der Arineo GmbH. Als akteneinsicht-
nehmender Ausschuss wurde der Revisionsausschuss bestimmt.

Daraufhin gewährte Dezernat Vll die Einsicht in digitale, wie analoge Unterlagen am 23.06 .,24.06
sowie an einem Zusatäermin am 27.06.2025 in den Räumlichkeiten des Dezernats.
Von der Möglichkeit zur Akteneinsicht machten Mitglieder der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die
Grünen, SPD, FDP, AfD und FWG/Pro Auto Gebrauch.

Aus der Sichtung der zur Vefügung gestellten Akten ging hervor, dass die Akten zum Zeitpunkt
der Einsicht unvollständig innerhalb der Stadtverwaltung waren. Es zeichnete sich zwar ein Bild
aus den zur Vefügung stehenden Unterlagen ab, eine abschließende Bewertung ist aber Stand
jetzt, 28.01 .2026, nicht möglich, da bestimmte, wesentliche Dokumente zum Zeitpunkt der Akten-
einsicht nicht vorlagen.

Dezernat Vll teilte in der Sitzung des Revisionsausschusses vom 03.12.2025 mit, dass die benötig-
ten Unterlagen nun vorhanden seien, aufgrund der Bearbeitung des Vorgangs im Aufsichtsrat, u.a.
durch juristische Begleitung, aus juristischen Gründen vorerst nicht zur Veffügung gestellt werden
könnten. Nach Ausräumung der juristischen Gründe wäre die Bereitstellung zur Einsichtnahme al-
lerdings möglich.

Die juristischen Gründe, die der Vertraulichkeit bedürfen, erschienen dem Revisionsausschuss als
akteneinsichtnehmendem Ausschuss plausibel.

ll. Die Akteneinsicht wird mit dem Ablauf der Wahlzeit2021-2026 ohne Ergebnis geschlossen.
Der Revisionsausschuss empfiehlt der kommenden Stadtverordnetenversammlung der Landes-
hauptstadt Wiesbaden die Akteneinsicht erneut aufzunehmen, um die offen gebliebenen Fragen zu
klären und einen abschließenden Bericht zu erstellen.

Seite: 1/2

T1,



Revisionsausschuss

Seite 2 des Beschlusses Nr. 0004 vom 28. Januar 2026

Tagesordnung Il

Wiesbaden 01.2026

Felix Kisseler
Vorsitzender

Seite: 2/2
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Die Stadfverordnetenversammlung
- Ausschuss f. Wirtschaft, Beschäftig.,
Digitalis., Gesundheit -

Tagesordnung Munkt 2 der öffentlichen Sitzung am 3. Februar 2026

Vorlaqen-Nr. 25-F-63-0048

Vielseitig und nachhaltig: Wiesbaden als touristische Destination stärken
- Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 25.06.2025 -
- Bericht des Dezernates llvom 01 .12.2025

Beschluss Nr. 0019

Die Stadtverordnetenversam ml u ng wol le beschl ießen :

Der Bericht der Bürgermeisterin vom 1. Dezember 2025 wird zur Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 16.12.2025 BP 081 3)

Tagesordnung !l

Wiesbaden 02.2026

Susanne Hoffmann-Fessner
Vorsitzende

m̂m
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Die Stadtverord netenversa m m I u n g
- Ausschuss für Mobilität -

Tagesordnung I Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar 2026

Vorlaqen-Nr. 25-F-63-0094

Prüfung Radschutzstreifen in Dooring-Zonen
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 26.1 1.2025 -

Unfälle in Dooring-Zonen (Türöffnungsbereich bei PKW) stellen die dritthäufigste Unfallursache
unter Beteiligungen von Radfahrenden dar.
Erst im Oktober 2025kam es in Berlin wieder zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer
Radfahrerin und einer durch einen PKW-Nutzer geöffneten Autotüre.
Viele vorausschauende Radfahrende nutzen daher Schutzstreifen in Dooring-Zonen nicht und
fahren stattdessen nebendran auf der Fahrbahn. Dies führt in der Konsequenz zur Ablehnung
durch den PKW-Verkehr ("Radfahrende nutzen absichtlich nicht den Radweg." Radschutzstreifen
sind nach der SIVO nicht benutzungspflichtig).
Vor diesem Hintergrund ist anzumerken, dass Radschutzstreifen in Dooring-Zonen Radfahrende in
gefährliche Situationen zwingen. Eine Schutzsituation ist hier ausdrücklich nicht gegeben.

Der Ausschuss für Mobilität wolle beschließen:
Die Stadtverordnetenversam ml u ng wol le beschl ießen

Der Magistrat wird gebeten,
1) zu berichten welche Radinfrastrukturanlagen noch direkt innerhalb von Dooring-Zonen

existieren, wie viele Kilometer innerhalb des Stadtgebiets so noch vorhanden sind.
2) zu berichten, an welchen dieser Örtlichkeiten in den Jahren 2026 und 2027

Umgestaltungsmaßnahmen stattfi nden sollen.
3) zu berichten, ob Unfallzahlen in Wiesbaden zu sog. Dooring-Unfällen bekannt sind.

Beschluss Nr. 0023

Die Stadtverord netenversa m m I u n g wol le beschl ießen :

Der Antrag wird angenommen.

Wiesbaden, .02.2026

Kraft
Vorsitzender
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Die Stadtverord netenversa mm lu n g
- Ausschuss für Mobilität -

Tagesordnung I Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar 2026

Vorlaqen-N r. 25-F-63-0095

Mobilitäts-Dashboard für Wiesbaden
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 26.11.2025 -

Die Stadt Wiesbaden verfügt bereits über einzelne digitale Verkehrsdatenquellen, wie
Radverkehrsdaten (,,Datenwelt Fahrradnutzung")1 und das Projekt DlGl-V für Verkehrs- und
Umweltdaten2. Diese Systeme sind nicht gebündelt und bieten bisher keine zentrale Übersicht über
die erfassten Mobilitätsparameter der Stadt.
Auch sind die (meisten) von der Stadt erhobenen Daten nicht öffentlich zugänglich. Sie stehen
damit für Auswertungen, Analysen und Validierungen nicht öffentlich zur Verfügung. Eine
OpenData-Plattform für die Verkehrsdaten wie beispielsweise in Darmstadt3 kann hier ein
geeignetes Mittel sein. Darmstadt veröffentlicht so die Daten der Zählschleifen der städtischen
Kreuzungen. Analog können die anderen, städtisch erhobenen Verkehrsdaten derart veröffentlicht
werden: DlGl-V-Zählungen, die Zählungen der Geschwindigkeitsanzeigetafeln, der separaten
Verkehrszähler, der Radverkehrszähler, der stationären Lärmmessungen und viele mehr.
Ein offenes, integriertes Mobilitäts-Dashboard könnte die lnformationen gebündelt darstellen.
Verkehrs-, Umwelt- und Mobilitätsdaten können in Echtzeit eingesehen werden. Durch die
Darstellung der Daten auf einer Plattform werden Transparenz und Bürgerbeteiligung erhöht.
Aachen beispielsweise bündelt seit Anfang 2022 in seinem Mobilitäts-Dashboard alle Daten rund

um das Thema Verkehr in der Stadt. Sowohl Bürger:innen als auch Mitarbeiter:innen der Stadt
müssen sich nun ihre lnformationen nicht mehr mithilfe unterschiedlicher Quellen
zusammensuchen, sondern finden alles auf dem Dashboard.a ln Münster bündelt das Smaft City
Dashboard Radverkehrszählungen, Parkhausauslastung und Umweltdaten als offene Plattform
und fördeft damit Bürgerbeteiligung und datenbasierte Planung.s Diese Modelle können als
Orientierung für den Aufbau einer eigenen Darstellung der erhobenen Daten für Wiesbaden
dienen.

Der Ausschuss für Mobilität möge beschließen:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen
Der Magistrat wird gebeten,

1) die oben genannten, städtisch erhobenen Verkehrsdaten beispielsweise im Rahmen einer
open-data-Plattform zugänglich zu machen,

2) dezernatsübergreifend die Umsetzung eines umfassenden, öffentlich zugänglichen
Mobilitäts-Dashboards für Wiesbaden (,,Wiesbaden Mobility Dashboard") auf wiesbaden.de

1 Datenwelt: Fahrradnutzung in Wiesbaden I Landeshauptstadt Wiesbaden
2 DlGl-V I Landeshauptstadt Wiesbaden
3 Datasets I Wissenschaftsstadt Darmstadt
4 Mobilitätsdashboard der Stadt Aachen I Open.NRW

Itq

5 Smart City Münster Dashboard

Seite: 1/2



- Ausschuss für Mobilität -

ENTWURF
Seite 2 des Beschlusses Nr. 0025 vom 29. Januar 2026

zu prüfen, das bestehende/vorhandene Technologien nutzt und neue Themenbereiche
(2.8. Klima, Umwelt, Energie, Gebäude) und Datenquellen integriert.

3) zu prüfen, inwieweit weitere Mobilitätsarten und Daten implementiert werden können, wie
Daten über ÖpNV (Bus, evtl. Echtzeitdaten), Fußverkehr, Sharing-Mobilität, Lärm- und
Luftqualität, Wetter

Beschluss Nr. 0025

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen
Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung ll

Wiesbaden, .02.2026

Kraft
Vorsitzender

Seile:212
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Die Stadtverord netenversa m m I ung
- Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen -

Tagesordnung I Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 4. Februar 2026

Vorlaoen-Nr. 26-F-22-001 6

Digitale Aufsichtsratsa rbeit stadtweit ermögl ichen
-Antrag der Fraktionen von FDP und CDU vom 28.01 .2026-

Die Digitalisierung bietet auch für die Arbeit kommunaler Aufsichtsräte erhebliche Chancen. ln der
Praxis zeigt sich jedoch, dass hybride oder volldigitale Sitzungen in den Aufsichtsgremien
zahlreicher städtischer Gesellschaften oftmals nicht möglich sind, weil diese Möglichkeit in den
Gesel lschaftsverträgen nicht verankert ist.

lnsbesondere vor dem Hintergrund beruflicher Verpflichtungen der Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger, aber auch aus Gründen der Vereinbarkeit mit Familienleben sowie zur
Verbesserung der Gremienarbeit insgesamt, sollte die Möglichkeit zur flexiblen digitalen Teilnahme
gewährleistet werden.

Der Ausschuss möge daher beschließen:

Der Magistrat wird gebeten,

zu berichten, welche städtischen Gesellschaften, bereits digitale bzw. hybride
Aufsichtsratssitzu ngen i n i hren Gesellschaftsverträgen ermög I ichen.
da ra uf hi nzuwi rken, dass i n al len Gesel lschaftsverträgen städtischer Betei I igu ngen
Regelungen aufgenommen werden, die hybride und volldigitale Aufsichtsratssitzungen
ermöglichen.

Ergänzunssantras der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen. SPD, Die Linke und Volt zu TOP 5 .,Dieitale
Aufsichtsratsarbeit stadtweit ermöglichen" zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen am
04.02.2026

Digitale Aufsichtsratsarbeit stadtweit ermöglichen

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möge beschliel3en:

D i e Sto dtv e ro rd n ete nv e rso m m I u n g m ög e be sch I i el3e n :

BP 2 wird nach dem Possus ,,hybride und volldigitale Aufsichtsratsssitzungen ermöglichen" wie

folgt ergönzt:

Seite: 1/2
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" - Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen -

Seite 2 des Beschlusses Nr. 0032 vom 4. Februar 2026

NEU: ,,, wobei der Regelfall onologe Sitzungen sein sollten und die digitole Teilnohme die

Ausnahme bleiben sollte (2.8. oufgrund von Krankheit, Betreuungsproblemen, Wetterkopriolen

etc.) ."

Beschluss Nr. 0032

Die Stadtverordnetenversam ml ung wolle beschl ießen :

Der Antrag wird in der folgenden Fassung angenommen:

Der Magistrat wird gebeten,

zu berichten, welche städtischen Gesellschaften, bereits digitale bzw. hybride
Aufsichtsratssitzungen in ihren Gesellschaftsverträgen ermöglichen.

darauf hinzuwirken, dass in allen Gesellschaftsverträgen städtischer Beteil ig ungen
Regelungen aufgenommen werden, die hybride und volldigitale Aufsichtsratssitzungen
ermöglichen wobei der Regelfall analoge Sitzungen sein sollten und die digitale Teilnahme
die Ausnahme bleiben sollte (2.8. aufgrund von Krankheit, Betreuungsproblemen,
Wetterkapriolen etc.).

Tagesordnung ll

Wiesbaden, .02.2026

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender

Seile:212
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Die Stadtverord netenversa mm I u ng
- Ausschuss für Umwelt, Klima und
Energie -

Tagesordnung I Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am27. Januar 2026

Vorlaqen-Nr. 26-F-63-0004

Sprühnebelanlagen zur Reduzierung von Hitzebelastungen
- Antrag der Fraktionen Volt, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke vom 21 .01.2026 -

ln Wiesbaden ist die Anzahl der Sommer- und heißen Tage seit Beginn der 1990er Jahren
sprunghaft angestiegen.l Die Zahl der Hitzetage und Tropennächte wird absehbar weiter
ansteigen. Große wärmespeichernde Gebäude- und Verkehrsflächen, Emissionen aus Verkehr
sowie eine im innerstädtischen Bereich geringe Verdunstung führen dazu, dass sich Hitze tagsüber
stark aufbaut und auch nachts nur unzureichend abkühlt. Besonders in dicht bebauten
lnnenstadtbereichen entstehen starke Wärmebelastungen, die die Aufenthaltsqualität mindern und
gesundheitliche Risiken für vulnerable Gruppen (ältere Menschen, Kinder, Personen mit
Vorerkrankungen) erhöhen.

lm öffentlichen Raum fehlt es oftmals an ausreichender Beschattung. Sprühnebel- bzw.
Nebelduschen können an solchen Orten punktuellzur Entlastung beitragen. ln Städten wie Wien2,
Basel3 oder Paris kommen sie bereits edolgreich zum Einsatz. Sie stellen keinen Ersatz für Bäume
oder dauerhafte Begrünungsmaßnahmen dar und beeinflussen das Stadtklima nur lokal, können
jedoch durch kurzfristige Temperaturabsenkung und Erfrischung einen spürbaren Unterschied für
Aufentha ltsqualität und Wohl befi nden bewi rken.

Durch eine sehr feine Vernebelung des Wassers sowie bedaffsgerechte An- und
Abschaltautomatiken ist ein wassersparender Betrieb möglich. Je nach örtlichen Gegebenheiten
können Nebelstelen einzeln oder in Gruppen, in Kombination mit Trinkbrunnen, als Bodendüsen
oder als Nebelaufsätze an bestehenden lnfrastrukturen wie Hydranten installiert werden.

Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversa m m I ung möge beschl ießen :

der Magistrat wird gebeten,

1. zu prüfen, ob und an welchen stark hitzebelasteten öffentlichejn Orten in Wiesbaden
(2. B. Plälze, Fußgängerzonen, Haltestellen) der Einsatz von Sprühnebelanlagen zur
temporären Abkühlung sinnvoll ist.

I 2024-10-10 Klimastudie_Landeshauptstadt Wiesbaden 2022 inklAnhane.pdf
2 Öffentlicher Raum - Es wird heißer - was tut Wien? - Wiener Hitzeaktionsplan

3hffps://www.bs.chlmedienmitteilungen/bvd/2025-pflanzgefaesse-sonnenschirme-und-spruehnebler-mobile-elemente-

brin gen-mehr- sruen- schaff en-und-abkuehlung

r/r
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Seite 2 des Beschlusses Nr. 0008 vom27. Januar 2026

2. zu prüfen, welche technischen, hygienischen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen
dabeizu beachten sind.

3. zu berichten, welche Kosten für Anschaffung, Betrieb, Wartung entstehen und welche
Förderprogramme in Anspruch genommen werden können.

4. zu berichten, wie sich Sprühnebelanlagen in den Hitzeaktionsplan der Landeshauptstadt
Wiesbaden integrieren lassen.

Beschluss Nr. 0008

Die Stadtverordnetenversa m m I ung wol le beschl ießen

Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung ll

Wiesbaden, .02.2026

Doroth6e Andes-Müller
Vorsitzende

Seite: 2/2
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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Soziales, lntegration,
Wohnen, Kinder, Familie -

Tagesordnung I Punkt 6 der öffentlichen Sitzung am28. Januar 2026

Vorlaqen-N r. 26-F-63-0009

Teilhabe stärken: Migrantische Selbstorganisation, Patenschaftsprojekte und Schutzräume für
Frauen fördern
- Antrag der Frakionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Volt vom 21.01.2026 -

ln den letzten Jahren wurden in Wiesbaden wichtige Projekte zur Förderung von Teilhabe und
interkulturellem Zusammenhalt angestoßen. Dazu gehören Angebote für Frauen mit
Migrationsgeschichte, Patenschaftsprojekte und interreligiöse lnitiativen. Dennoch zeigt sich, dass
viele migrantische Selbstorganisationen und ehrenamtliche Gruppen unter prekären Bedingungen
arbeiten und kaum langfristige Unterstützung erhalten.

Gerade vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Polarisierungen, digitaler Gewalt und wachsender
sozialer Ungleichheit ist es zentral, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken - insbesondere
doft, wo Menschen oft übersehen werden: in migrantischen Communities, in der Ehrenamtsarbeit
und bei vulnerablen Gruppen wie geflüchteten Frauen und Mädchen. Daher wollen wir
migrantische Selbstorganisationen sichtbar machen, empowern und strukturell fördern, wofür wir
auf bereits vorhandene Maßnahmen aufbauen wollen.

Der Ausschuss für Soziales, lntegration, Wohnen, Kinder und Familie wolle beschließen

Die Stadtverordnetenversa mm lung wolle beschl ießen

Der Magistrat wird gebeten,

1. eine öffentlich zugängliche Übersicht über migrantische Selbstorganisationen und
ehrenamtliche Patenschaftsprojekte in Wiesbaden zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren,
um Sichtbarkeit, Vernetzung und gezielte Förderung dieser Strukturen zu verbessern.

2. zu prüfen, wie ergänzend zu bestehenden Landesmitteln (2. B. über das W|R-Programm) ein
niedrigschwelliger kommunaler Fördertopf für kleinere community-basierte Projekte im Bereich
Tei lhabe, Em powerment und Antidiskrim inierung ei ngerichtet werden kann.

3. gemeinsam mit Trägern und Engagierten bestehende Patenschaftsprojekte (wie ,,Angekommen
Wiesbaden") zu evaluieren und Perspektiven für eine langfristige strukturelle Förderung und
fachliche Begleitung zu entwickeln.

4. in Zusammenarbeit mit bestehenden Angeboten (2. B. von wif e.V., MRA, Wildwasser
Wiesbaden) die Versorgungslage von geflüchteten Frauen und Mädchen sowie Frauen mit
Migrationsgeschichte im Bereich Schutz vor Gewalt, digitale Teilhabe und Empowerment
regelmäßig zu erheben, bestehende Lücken zu identifizieren und gezielt auszubauen.

Seite: 1/2
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Beschluss Nr. 0008

Die Stadtverord netenversam m I u ng wol le beschl ießen :

Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung ll

Wiesbaden 02.2026

Sebastian Rutten
Vorsitzender

Seile:212
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Die Stadtverordnetenversa mm lung
- Ausschuss für Schule, Kultur und
Städtepartnerschaften -

Tagesordnung I Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar2026

Vorlaoen-Nr. 26-F-63-001 5

M ietvertra g Kreativfa bri k
-Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 20. Januar 2026-

Stetig steigende Kosten stellen kulturelle Einr:ichtungen freier Träger wie die Kreativfabrik vor
wachsende finanzielle Herausforderungen. Viele können ihre Arbeit nur deswegen noch leisten,
weil sie einen relativ günstigen Mietvertrag haben. Wenn kurzfristig ein gravierender
Sanierungsbedarf eintritt oder der Vermieter vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht, kann
dies ihre Existenz gefährden. ln der Regel ist es auch von Seiten der Stadt Wiesbaden nicht
möglich, kurzfristige Bedade durch Zuschüsse zu decken.
Dieser auch auf der Kreativfabrik lastende Druck könnte dadurch gemindert werden, dass die
Mietvertragsgestaltung die Rahmenbedingungen für die Arbeit eines gemeinnützigen freien
Kulturträgers besser berücksichtigt. Derzeit enthält der Mietvertrag der Kreativfabrik mit der Stadt
Wiesbaden ein dreimonatiges Sonderkündigungsrecht. Weiterhin ist festgelegt, dass der Vermieter
'Stadt" lediglich für die lnstandhaltung des Gebäudekorpus ("Dach und Fach") und nicht für
Reparaturen im Gebäudeinneren, wie z. B. an Fenstern und Heizungsanlage, zuständig ist. Ein
gemeinnütziger Verein, der keine Rücklagen bilden darf und auf Zuschüsse für seine Arbeit
angewiesen ist, verfügt aber über keine Ressourcen, um hohe lnstandhaltungs- oder
Sa nierungskosten zu finanzieren.
Die Stadt Wiesbaden sollte daher ihren Spielraum als Vermieterin nutzen und der Kulturmieterin
Kreativfabrik eine bessere räumliche Perspektive geben.
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften wolle beschließen:

Die Stadtverord netenversa m m I u n g wol le besch I ießen :

Der Magistrat wird gebeten, im Mietvertrag zwischen der Kreativfabrik und der Stadt Wiesbaden
das Sonderkündigungsrecht des Vermieters zu löschen oder auf einen Zeitraum von mindestens
24 Monaten zu verlängern und die lnstandhaltungspflichten dahingehend zu ändern, dass eine
Verpflichtung zur Übernahme von lnstandhaltungsmaßnahmen bzw. Reparaturen nur bis zu einer
Grenze von 5.000 Euro besteht.

Beschluss Nr. 0024

Der Antrag wird in der folgenden Fassung angenommen:

Die Stadtverord netenversam ml u ng wol le beschl ießen :

Der Magistrat wird gebeten, in Abstimmung mit der Kreativfabrik möglichst vor der Sommerpause
den bestehenden Mietvertrag im Hinblick auf Kündigungsrechte und Verbesserungspotentiale zu
überprüfen

Der Magistrat wird weiterhin gebeten, eine finanzielle Lösung für die anstehenden
lnstandhaltungsmaßnahmen zu unterbreiten.

U/r
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Tagesordnung ll
Wiesbaden 02.2026

Nikolas Jacobs
Vorsitzender
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Die Stadtverordnetenversa m ml ung
- Ausschuss für Frauen, Gleichstellung
und Sicherheit -

Tagesordnung I Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am27. Januar 2026

Vorlaqen-Nr. 26-F-63-001 8

Gedenken der Opfer von NS-Zwangssterilisationen in Wiesbaden
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 21 .01.2026 -

Zahlreiche Verbrechen, die die Nationalsozialisten an der eigenen Bevölkerung und der in den
überfallenen und/oder besetzten Gebieten verübten, sind allgemein bekannt und durch Medien
aller Art vielfach veröffentlicht. Andere Verbrechen sind nur historisch interessierten Personen oder
dem Kreis der Opfer und ihrer Angehörigen bekannt.
Hierzu zählen auch die massenhaft durchgeführten Zwangssterilisationen, die die
Nationalsozialisten an Menschen durchfühften, die nicht dem rassistisch geprägten Weltbild
entsprachen, wodurch die Nationalsozialisten ihnen das Recht auf Fortpflanzung absprachen.
Obwohl diese Zwangssterilisationen politischer Wille der Nationalsozialisten waren, verstieß diese
Praxis auch gegen das geltende Recht im NS-Staat. Opfer der Sterilisationen waren übenruiegend
Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungen wurden sterilisiert.
Da das Wiesbadener Gesundheitsamt von einer kommunalen Venrualtungsinstitution zu einer
staatlichen lnstitution befördeft wurde, fiel in die Verantwoftlichkeit des Gesundheitsamtes in
Wiesbaden auch das Thema Zwangssterilisation, weshalb der Hauptteil der Zwangssterilisationen
in Wiesbaden auf Antrag des Wiesbadener Gesundheitsamtes durchgefühft wurde. Durch diese
Stellung innerhalb der Venrualtungshierarchie wurden in Wiesbaden auch Personen aus dem
Umland zwangssterilisiert, darüber hinaus fiel die ,,Heilanstalt Elchbergl in Kiedrich in den
Zuständigkeitsbereich des Wiesbadener Gesundheitsamtes. ln der,,Heilanstalt Eichberg" wurde
ebenso wie in den Krankenhäusern Wiesbadens(Städtisches Krankenhaus, Paulinenstift, St.
Josefshospital) zwangssterilisiert, die Opferzahl liegt im Zuständigkeitsbereich des Wiesbadener
Gesundheitsamtes bei über 1000 Menschen. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung ist in Form der
Dissertation ,,Zwangssterilisationen in Wiesbaden 1933 bis 1945" von Dr. Rita Hohnholz geleistet
worden.
Aus der heterogenen Gruppe der Opfer von NS-Zwangssterilisationen sticht eine Gruppe durch ihr
niedriges Alter heraus, es handelt sich dabei um die Kinder aus Beziehungen von Eltern mit
unterschiedlichen Hautfarben. Diese Beziehungen entstanden übenruiegend im Rheinland, das von
1918 bis 1930 durch französische Truppen besetzt war, wobei auch Truppen aus den
französischen Kolonialgebieten eingesetzt wurden. Diese Kinder wurden mit einer Reihe von
Schmähbezeichnungen erniedrigt, der am weitesten verbreitete Schimpfname war
,,Rheinlandbastard". Obwohl es sich um Kinder handelte, waren diese den Nationalsozialisten ein
besonderer Dorn im Auge, da der Nachwuchs von Eltern unterschiedlicher Hautfarbe gegen die
ldeologie der NS Rassenlehre verstieß. Die Zahl der Kinder, die durch das Wiesbadener
Gesundheitsamt zu Opfern der Zwangssterilisationen wurden, wird auf etwa 50 geschätzt. Das
Wiesbadener Frauenmuseum hat sich im Besonderen um die Würdigung des Schicksals dieser
Kinder hervorgetan.

Der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Sicherheit möge beschließen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Seite: 1/2
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- Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Sicherheit -

Seite 2 des Beschlusses Nr. 0014 vom 27. Januar 2026

Der Magistrat wird gebeten,

1) Den Opfern von Zwangssterilisationen im Zuständigkeitsbereich des Wiesbadener
Gesundheitsamtes von 1933-1945 ein würdiges Gedenken im Wiesbadener
Gesundheitsamt zu bereiten. Dies soll sowohl durch eine optische Würdigung(zB in Form

einer Gedenktafel), als auch durch eine Bereitstellung von lnformationen zur Thematik
erfolgen.

2) Die Gruppe der Kinder, die Opfer der NS Zwangssterilisationen wurden, in gesondefter
Weise zu berücksichtigen und ihnen an geeigneter Stelle ein eigenes Gedenken zu

bereiten.

Beschluss Nr. 0014

Die Stadtverordnetenversam m I u ng möge beschl ießen :

Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .02.2026

Siedenburg
stellv. Vorsitzende

Seile 212
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D ie Stadtverord netenversa m m lung
- Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen -

Tagesordnung I Punkt 6 der öffentlichen Sitzung am 4. Februar 2026

Vorlaqen-N r. 26-F-63-0022

Stellenübersicht für alle Beteiligungen
-Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 27.01 .2026-

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Die Aufsichtsratsunterlagen zur Beratung von Wirtschaftsplänen aller Beteiligungen im
Geltungsbereich des Beteiligungskodex sowie der ESWE Verkehr und mit Ausnahme der
Eigenbetriebe sollen künftig eine Stellenübersicht enthalten. Diese soll, zweckmäßig (2. B
nach Abteilungen oder Geschäftsbereichen) geclustert, mindestens Auskunft über Anzahl
der Stellen, Stellenwertigkeiten, finanzielle Auswirkungen sowie Veränderungen zum
Vorjahr geben. Der Magistrat wird gebeten, ein einheitliches Formular für alle betroffenen
Beteiligungen zu entwickeln. Ziel ist es, den Mitgliedern der Aufsichtsräte eine bessere
Ubersicht zu verschaffen. Die Stellenübersicht hat deswegen nur informatorischen und
keinen bindenden Charakter.

2. Der Magistrat wird gebeten, den Kurzfassungen der Wirtschaftspläne der Beteiligungen,
welche jeweils mit dem Haushalt beschlossen werden, sowie die Quartalsberichte um
zielführende Angaben zur Personalstruktur zu erweitern. !m Minimum soll hier die
Veränderung der Stellen sowie deren finanzielle Auswirkungen sichtbar werden.

Beschluss Nr. 0033

Die Stadtverord netenversam ml ung wol le beschließen :

Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung ll

Wiesbaden, .02.2026

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender
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Vorlaoen-Nr. 26-F-63-0029

Fortbildungsangebot zum Eigenbetriebsgesetz für Mitglieder der Betriebskommissionen
-Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 28.01 .2026-

Die städtischen Eigenbetriebe übernehmen zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge, und die
Betriebskommissionen spielen dabei eine Schlüsselrolle in Steuerung und Kontrolle. lhre
Entscheidungen beeinflussen Wiftschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, Personalentwicklung und
die langfristige Ausrichtung der städtischen Leistungen. Ein fundiertes Verständnis des Hessischen
Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) ist dafür unerlässlich, da es Rechte, Pflichten und Abgrenzungen
zwischen Kommission, Betriebsleitung und Magistrat definiert.

ln der Praxis starten Mitglieder der Betriebskommissionen mit sehr unterschiedlichen
Vorkenntnissen. Ohne systematische Einführung und regelmäßige Fortbildungen können
Unsicherheiten bei der Bewertung von Vorlagen, Kontrolle der Wirtschaftspläne oder Einordnung
von Revisionsberichten entstehen. Angesichts zunehmend komplexer Anforderungen - etwa in den
Bereichen Klimaziele, lnvestitionen, Digitalisierung oder Risikomanagement - ist eine solide
Wissensbasis besonders wichtig

Ein regelmäßiges Fortbildungsangebot stärkt die Mitglieder in ihrer Rolle, verbessert die
Transparenz und Qualität der Entscheidungen und fördert die professionelle Zusammenarbeit mit
Betriebsleitungen und Verwaltung. So wird nicht nur die Arbeitsfähigkeit der Kommissionen erhöht,
sondern auch die langfristige Etfizienz und Verlässlichkeit der städtischen Eigenbetriebe gesichert.
Gleichzeitig wird damit einem zentralen Grundsatz guter kommunaler Governance entsprochen:
Wer Verantwortung trägt, muss entsprechend vorbereitet und fortgebildet sein.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wolle beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, ergänzend zum Fortbildungsangebot für Aufsichtsratsmitglieder eine
Schwerpunktschulung für Mitglieder von Betriebskommissionen zu den einschlägigen kommunalen
Grundlagen für die Arbeit in den Betriebskommissionen der städtischen Eigenbetriebe anzubieten.

lnhalt sollen insbesondere die Rechte und Pflichten der Kommissionsmitglieder, die Abgrenzung
der Aufgaben zur Betriebsleitung, Grundsätze der kommunalen Wirtschaftsführung sowie typische
Entscheidungs- und Aufsichtsrisiken sein.

b/q
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Beschluss Nr. 0034

Die Stadtverordnetenversam ml ung wol le besch ließen

Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung ll

Wiesbaden, .02.2026

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender

Seile:212
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Tagesordnung I Punkt 2.5 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar 2026

Vorlaoen-Nr. 26-F-98-000 1

Die Wallauer Spange muss gebaut werden!
- Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke, Volt und FWG/PRO AUTO
vom 29.01 .2026 -

Der Ausschuss für Mobilität wolle beschließen:
die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden appelliert an die
Verantwortlichen, in den zuständigen Ministerien des Bundes und des Landes zeitnah eine
verlässliche Finanzierungszusage für die Wallauer Spange zu treffen, die sicherstellt, dass diese
für Wiesbaden so wichtige Schienenverkehrsverbindung noch in diesem Jahrzehnt realisiefi
werden kann.

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden appelliert an die Bahn, das
Planfeststellungsverfahren erneut einzuleiten und zügig zum Abschluss zu bringen.

Beschluss Nr. 0014

Wiesbaden, .02.2026

Kraft
Vorsitzender

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
Der Antrag wird angenommen.

Tagesordnung ll
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Tagesordnung !! Punkt 14 der öffentlichen Sitzung am 4. Februar 2026

Vorlaqen-N r. 25-V-64-0002

Übernahme Photovoltaikanlagen 36-&t

bernahme Photovoltaikanlagen 36-64

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möge beschließen:

Die SV 25-V-64-0002 wird um den nachfolgenden Beschlusspunkt ergänzt:

Neu: 2.14 Ab den HH Anmeldungen 202712028 ist analog dem Kitaausbauprogramm und den
Ausbauprogrammen des Tiefbauamts ein Solarausbauprogramm im Grundbudget vorzusehen. Der
jährliche durch den Ausbau zu erreichende Zielwert soll dabei bei 600 kWp liegen, bis der
Energiebedarf der LHW gedeckt ist oder keine nutzbaren Flächen mehr zur Vefügung stehen.
V/64 und lll/20 klären rechtzeitig zur Haushaltsaufstellung, wie viele Finanzmittel dafür benötigt
werden.

Beschluss Nr. 0015

Die Stadtverordnetenversa m ml ung wol le beschl ießen :

Der Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 04.02.2026wird
angenommen.

Der Beschluss wird wie folgt gefasst:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die Landeshauptstadt Wiesbaden die Belegung von Dachflächen der städtischen Gebäude
mit Photovoltaikanlagen oder weiterer Energieerzeugungsanlage dezeit nur eingeschränkt
nutä, ein strukturierter Ausbau von Photovoltaik und weiteren Erzeugungsanlagen
wirtschaftlich ist und zur Reduzierung des COz-Ausstoßes beiträgt;

1.2 der Antrag 24-F-63-0105 mit Beschluss 0408 der Stadtverordnetenversammlung vom
18.12.2024 (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage) die Verwaltung beauftragt hat, ein Konzept für ein
zentrales Energie- und Photovoltaikmanagement zu erarbeiten;

1.3 das Hochbauamt mit dem Sachgebiet Energiemanagement fachlich in der Lage ist, ein
entsprechendes Konzept für eine Ausbau-Strategie, ein Betreibermodell und weitere,

Seite: 1/4
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langfristige Erweiterungsoptionen zu erstellen und zu realisieren;

1.4 das Konzept für das zentrale Energie- und Photovoltaikmanagement dem Umweltausschuss
am 10.06.2025 vorgelegt, präsentiert und dazu die Uberführung eines ersten
Umsetzungspaketes in eine Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung
beschlossen wurde;

1.5 die Landeshauptstadt Wiesbaden einen jährlichen Stromverbrauch in Höhe von rd.
40.000.000 kWh und damit verbundene Kosten in Höhe von rund 10 Mio. C p.a. aufweist;

die Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke der LHW davon bisher nur ca. 3 o/o des
Bedarfs decken;

1.6

1.7 sich die lnvestitions- und Betriebskosten von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken
(BHKWs) in der Regel innerhalb weniger Jahre über den eingesparten Strombezug und die
Einspeisevergütung amortisieren;

1.8 mit der stetig wachsendenZahl an Anlagen und steigendem Alter der Anlagen auch der
Wartungs-, Uberwachungs- und lnstandhaltungsaufwand steigt;

1.9 mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) eine Verpflichtung zur Überwachung und
Dokumentation aller gebäudespezifischen Energieströme besteht. Dies schließt die
Erzeugungsdaten mit ein. Zurzeilwerden die Daten des durch die PV-Anlagen erzeugten
Stromes noch nicht zentral durch das Energiemanagement des Hochbauamtes erfasst und
ausgewertet;

1.10 Ein aktualisiertes Betriebskonzept Vorteile für die LHW bringt, weil:

1 .1 0.1 die Aufteilung der Zuständigkeiten für Anlagen <99kWp (Bau und Betrieb durch die
LHW) und >100kWp (Bau und Betrieb als Volleinspeiseanlage durch die ESWE
Versorgungs AG) aus dem Beschluss 0511 der Stadtverordnetenversammlung vom
13.12.2018 (Anlage 2 der Sitzungsvorlage) nicht mehr geeignet ist (Reduzierung der
Einspeisevergütung des Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG)).

1.1O.2sich Anlagen >100kWp als Überschusseinspeiseanlagen zur anteiligen Deckung des
Eigenverbrauchs der jeweiligen Liegenschaft für die LHW finanziell und ökologisch
lohnen und ein Bau von größeren Anlagen für die LHW insbesondere auf
Liegenschaften mit hohem Stromverbrauch sinnvoll ist.

1.10.3eine Übernahme auch der Erzeugungsanlagen (Photovoltaikanlagen, BHKWs, etc.)
von Eigenbetrieben und Tochterunternehmen sowie der MSW Mein Solar Wiesbaden
GmbH & Co. KG als sinnvoll eingeschätä und ange-strebt wird, jedoch zunächst
weiterer Überprüfung bedarf. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in einer
gesonderten Sitzungsvorlage von Dez. V / 64 vorgestellt und unter Vorbehalt der
Zustim m ung der jeweiligen Aufsichtsräte und Betriebskom missionen der
Tochterunternehmen bzw. Eigenbetriebe beschlossen ;

1.11 Das Klimabudget der Stadt, das bisher den Ausbau von Photovoltaikanlagen
finanziert hat, ab 2026 nicht mehr zur Verfügung steht:

1.1 1.1 Das Hochbauamt zur Sicherung des weiteren Ausbaus von Photovoltaikanlagen im
Sinne des Klimaplans Haushaltsmittel i.H.v. 1.000.000 € für 2026 angemeldet hat.
Davon sind 500.000 C mit einem Sperruermerk Bundesinvestitionsprogramm versehen
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1.11.2Die Finanzierung der Ausbaustrategie für Photovoltaikanlagen über mehrere Jahre
gesichert werden sollte. ln den kommenden Haushalten werden entsprechende
Budgetanmeldungen platziert werden ;

1.12 das Umweltamt aus der Historie heraus Betreiber einer thermalwasserbetriebenen
Nahwärmeinsel in der Schwalbacher Straße ist:

1.12.1der Vertrag mit der ESWE Versorgungs AG zur Lieferung der Wärme mit dem
Anschluss des durch die Nahwärmeinsel versorgten Gebietes an das Fernwärmenetz
endet und perspektivisch eine entsprechende technische Verwendung für die Anlage
der Nahwärmeinsel gefunden werden muss.

1.12.2die thermalwasserbetriebene Nahwärmeinsel ,,Kleine Schwalbacher Straße" zur
Absicherung des Betriebes bei Störungen perspektivisch an das zukünftige
Fernwärmenetz angeschlossen werden soll.

1.12.3der Betrieb der Nahwärmeinseljedoch derzeit mit rund 20.000 C jährlich für das
Umweltamt als Betreiberorganisation bezuschusst wird;

1 .13 Für die Verrechnung und Versteuerung von Einnahmen der Energieerzeugungsanlagen ein
Betrieb gewerblicher Art (BgA) bei Dezernat V/64 geschaffen werden muss;

1.14 eine Ausgliederung in eine andere Organisationsform (2.B. Eigenbetrieb, GmbH o.ä.) für
mehr Flexibilität, Bildung von Synergien und mehr Autarkie in den Liegenschaften der LHW
zurzeil aufgrund der überschaubaren Anzahl von Anlagen noch nicht sinnvoll ist, sich dies
aber perspektivisch ergeben kann;

1 .15 die Bestellung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat der Bürgersolar GmbH auf
Vorschlag des Magistrats mittels gesonderter Sitzungsvorlage durch das Fachdezernat
erfolgt.

2 Es wird beschlossen, dass
2.1 das Sachgebiet Energiemanagement im Hochbauamt (640410) zukünftig die Projektierung,

Planung, den Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen für städtische Liegenschaften
übernimmt;

2.2 Dezernat V/64 in Verbindung mit Dezernat Vll/30 beauftragt wird zu prüfen, in wie weit eine
Ausweitung auf die Beteiligungen sinnvoll durchgeführt werden kann. Die Expertise von
Dezernat lll/20 ist hierbei zu berücksichtigen;

2.3 das DezernalY164 einen Betrieb gewerblicherArt (BgA) in Abstimmung mit Dezernalllll2l
einrichtet, um die Grundlage für die nötigen Abrechnungsstrukturen zu schaffen;

2.4 die Erzeugungsanlagen im Eigentum oder Besitz der Landeshauptstadt Wiesbaden (BHKWs,
Photovoltaikanlagen, Nahwärmeinsel Schwalbacher Straße) zum 01 .07.2026 in die
Zuständigkeit des Dezernat V/64 übefführt werden;

2.5 das Energiemanagement des Hochbauamtes maximal 80o/o der durch die
Photovoltaikanlagen eingesparten Mittel aus reduziertem Energieverbrauch der Gebäude für
Wartungen und lnstandhaltungen erhält. Eine entsprechende Budgetkorrektur zwischen den
Fachbereichen und Amt 64 effolgt vorerst genehmigungsfrei in Absprache mit den
Fachbereichen im Rahmen des Budgetabschlusses anhand des tatsächlich gebuchten
Aufwandes;
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2.6 das DezernalV164 beauftragt wird, ein umfassendes Monitoring der Erzeugungsanlagen zu
errichten, um die Menge, den Verbrauch, die Kosten und Gewinne, sowie die CO'?-
Einsparung des selbst erzeugten Stromes zu erfassen, auszuweften sowie bewerten und
darüber mindestens jährlich dem Bauausschuss und dem Umweltausschuss berichten zu
können;

2.7 um die Verwaltung der Erzeugungsanlagen abzubilden eine Planstelle mit der Weftigkeit E 7
ryöD zum Zeitpunkt des Aufgabenübergangs vom Umweltamt in das Sachgebiet 640410
,,Energiemanagement" des Hochbauamtes übertragen wird. Die zugehörigen Mittel in Höhe
von 64.570 e (anteilig tür 2026) werden ebenfalls von der Kostenstelle 1300235, Kostenart
630098 zu der Kostenstelle 1300015, Kostenan 630098 übertragen;

2.8 der Beschluss Nr. 051 1 der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2018 (Anlage 2 der
Sitzungsvorlage), der die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der ESWE Versorgungs
AG und der Landeshauptstadt Wiesbaden nach Anlagengröße regelt, aufgehoben wird;

2.9 für die Wartung und lnstandhaltung der Nahwärmeinsel Schwalbacher Straße aus dem
Budget des Dezernates ll/36 Mittel in Höhe von 20.000 C jährlich ab 2026 (2026 anteilig) bei
Dezernat V/64 bereitgestellt werden;

2.10 die bereits durch das Dezernat ll/36 erteilten Aufträge auf dem Projekt 5.36.0008 ,,36
Solaranlagen (Bau)" in Höhe von 1.660.405 e (Stand: 16.12.2025) zur Umsetzung und
Abrechnung an das Dezernat V/64 übenragen werden. Das zugehörige Budget wird
vorbehaltlich der Genehmigung des Kämmerers im Budgetabschluss übergeleitet und
Amt 64 zur Vefügung gestellt;

2.11 Dezernat llll20 i. V. m Dezernat ll/36 und DezernalY164 mit der haushaltsrechtlichen
Umsetzung beauftragt wird.

2.12. Ab den HH Anmeldungen202712028 ist analog dem Kitaausbauprogramm und den
Ausbauprogrammen des Tiefbauamts ein Solarausbauprogramm im Grundbudget
vorzusehen. Der jährliche durch den Ausbau zu erreichende Zielwert soll dabei bei 600 kWp
liegen, bis der Energiebedarf der LHW gedeckt ist oder keine nutzbaren Flächen mehr zur
Vedügung stehen. V/64 und lll/20 klären rechtzeitig zur Haushaltsaufstellung, wie viele
Finanzmittel dafür benötigt werden.

(antragsgemäß Magislral2T.01.2026 BP 0088, Punkt 2.12 ergänzt durch den Ausschuss für
Finanzen und Beteiligungen)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .02.2026

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender
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Tagesordnung ll Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 29. Januar 2026

Vorlaoen-N r. 25-V-66-0223

Bahnhof Erbenheim - Herstellung einer Park&Ride und Bike&Ride Anlage

- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt
zum TOP ll.7 '25-V-66-0223 Bahnhof Erbenheim - Herstellung Park & Ride Anlage"
vom 29.01 .2026 -

Belegungssensoren für die P&R-Anlage am Bahnhof Erbenheim

Mit dem Pilotprojekt DlGl-P-Projekt wurden bis Herbsl2024 Edahrungen bei der Echtzeit
Belegungsanzeige von Wiesbadener P&R-Parkplätzen gesammelt.
Diese sollen nun zur Anwendung kommen.

Der Ausschuss für Mobilität wolle beschließen
Der Magistrat wird gebeten,

1. die geplante Park- and Ride-Anlage am Haltepunkt Erbenheim perspektivisch mit einer Sensorik
auszustatten, die eine Echtzeit-Ansicht der lst-Belegung (2.B. auf lnfotafeln und/oder bnline)
ermöglicht,

2. dafür eine Datenschnittstelle bereitzustellen, um die Daten analysieren und im Digitalen Zwilling
Wiesbaden als Echtzeitdaten visualisieren zu können

3. die dazu notwendigen Mittel entsprechend im Haushalt anzumelden.

Beschluss Nr. 0020

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. auf dem Gelände der Deutschen Bahn AG eine Park & Ride und Bike & Ride Anlage
hergestellt werden soll ;

1.2. die Straße Tillpetersrech in Wiesbaden-Erbenheim zwischen der Berliner Straße und dem
Wendehammer der Straße Mühlhohle als Zuwegung ertüchtigt werden muss.

2. Die Herstellung der P&R und B&R Anlage (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage) und die grundhafte
Erneuerung der Straße Tillpetersrech mit Kosten in Höhe von 7'12.000 C werden beschlossen.

3. Die eforderlichen Mittel in Höhe von 712.000 C wurden nur in Höhe von 705.000 C zum
Haushalt 202612027 im Grundbudget kassenwirksam angemeldet, mit Finanzierung aus dem
Garagenfonds. Die darüberliegenden 7.000 C sind im Haushaltsplanaufstellungsverfahren
2027 nachzumelden und bei fehlender Zusetzung aus dem Dezernatsbudget V/66 zu
finanzieren.

4. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 712.000 C wurden bzw. werden zum Haushalt 2026t2027
im Grundbudget kassenwirksam angemeldet, mit Finanzierung aus dem Garagenfonds.

5. Bei der Umsetzung ist die vorläufige Haushaltsführung zu beachten.
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Der Magistrat wird gebeten,

6. die geplante Park- and Ride-Anlage am Haltepunkt Erbenheim perspektivisch mit einer
Sensorik auszustatten, die eine Echtzeit-Ansicht der lst-Belegung (2.8. auf lnfotafeln und/oder
online) ermöglicht,

7. dafür eine Datenschnittstelle bereitzustellen, um die Daten analysieren und im Digitalen
Zwilling Wiesbaden als Echtzeitdaten visualisieren zu können

8. die dazu notwendigen Mittel entsprechend im Haushalt anzumelden.

(Ziffer 1 bis 5 antragsgemäß Magistral27.01.2026 BP 0086,
Ziffer 6 bis 8 ergänzt durch den Ausschuss für Mobilität am 29.0'l .2026)

Tagesordnung !l

Wiesbaden, .02.2026

Kraft
Vorsitzender
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Tagesordnung I Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 4. Februar 2026

Vorlagen-Nr. 26-V-20-000 1

Ha usha ltsp lan 2027 I 2028 - Verfa h ren u nd Ra h menterm i n pla n

Antrao der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen. SPD. Die Linke und Volt zur SV 26-V-20-0001 zur
Sitzuno des Ausschusses für Finanzen und Beteiliqunoen am 04.02.2026

Haushaltsplan2Tl2S

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Ziffer 2 des Beschlussvorschlag des Magistrates wird wie folgt geändeft

a) Der Haushalt 2027 soll als einjähriger Haushalt aufgestellt werden. Der
Beschlusspunkt ,,8. HH-2026-lll-002: Doppelhaushalt ab 2027" des Beschlusses Nr.

0392 der Stadtverord netenversa m m I u n g v om 27 .1 1 .2025 wi rd a ufgehoben.
b) Der Haushall 2028 soll als Doppelhaushalt (202812029) aufgestellt werden. Der

Magistrat wird gebeten, alle dazu notwendigen Vorkehrungen zu treffen.
c) Der Magistrat wird gebeten, den Zeitplan gemäß Variante 1 (Anlage 2 zur

Sitzungsvorlage) mit dem Ziel zu überarbeiten, dass die erste Lesung des
Haushaltes in der Stadtverordnetenversammlung möglichst in der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 3. September 2026 stattfindet. Über das
Ergebnis der Überarbeitung ist spätestens in der Sitzung des Finanzausschusses
am 20. Mai 2026 zu berichten.

Neu hinzufüqen:

3. Zudem wird der Magistrat gebeten, die Haushaltsberatungen 202812029 auf Basis von Zero-
Based Budgeting (ZBB) vorzubereiten und hierzu ein Konzept vorzulegen. Die Erkenntnisse und

Erfahrungen aus dem bereits durchgeführten Pilotprojekt sind hierbei systematisch auszuwerten
und in das Gesamtkonzept einzubeziehen.
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Beschluss Nr. 0035

Die Stadtverordnetenversam ml ung wol le beschließen :

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Rahmenterminplan der
Haushaltsberatungen 2027 zwei Varianten zur Entscheidung vorgelegt werden

a) Variante 1- siehe Anlage 2,

oder

b) Variante 2 - siehe Anlage 3.

2.

a) Der Haushalt2027 soll als einjähriger Haushalt aufgestellt werden. Der Beschlusspunkt ,,8.

HH-2026-lll-002: Doppelhaushalt ab 2027" des Beschlusses Nr. 0392 der
Stadtverord netenversa m m I u n g v om 27 . 1 1 .2025 wi rd a ufgehoben.

b) Der Haushalt2028 soll als Doppelhaushalt (202812029) aufgestellt werden. Der Magistrat
wird gebeten, alle dazu notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

c) Der Magistrat wird gebeten, den Zeitplan gemäß Variante 1 (Anlage 2 zur Sitzungsvorlage)
mit dem Ziel a) überarbeiten, dass die erste Lesung des Haushaltes in der
Stadtverordnetenversammlung möglichst in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am 3. September 2026 stattfindet. Über das Ergebnis der Überarbeitung ist spätestens in

der Sitzung des Finanzausschusses am 20. Mai 2026 zu berichten.

3. Zudem wird der Magistrat gebeten, die Haushaltsberatungen 202812029 auf Basis von
Zero-Based Budgeting (ZBB) vorzubereiten und hierzu ein Konzept vorzulegen. Die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem bereits durchgeführten Pilotprojekt sind hierbei
systematisch auszuwerten und in das Gesamtkonzept einzubeziehen.

(Punkt 1 antragsgemäß Magistrat 03.02.2026 BP 0104, Punkte 2 und 3 ergänzt durch den
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen)

Tagesordnung ll

Wiesbaden, .02.2026

Dr.Reinhard Völker
Vorsitzender
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Die Stadtverordnetenversammlung
- Altestenrat -

Tagesordnung Punkt 4 der nicht öffentlichen Sitzung am 5. Februar 2026

Vorlaoen-Nr. 25-J-42-0009

Einführung eines Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Jugendparlaments, Anderung der
E ntschäd ig un gssatzung
- Antrag des Vorstands des Jugendparlaments vom 10.11.2025'

Beschluss Nr. 0005

Die Stadtverordnetenversa m m I u ng wol le besch I ießen

Aufgrund der §§ 5,27 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. Mäz
2005 (GVBI. I 2005, S. 142), zuletAgeändeft durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025

(GVBI.2025 Nr. 24),hatdie Stadtverordnetenversammlungam [11. Februar2026Jdie

nachstehende Satzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

Satzung zur Anderung der Satzung über die Entschädigung
für ehrenamtlich Tätige

Artikel 1

§ 3 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige vom 20. Juni 2002, veröffentlicht

am 24. Juni 2002 in Wiesbadener Kurier, Wiesbadener Tagblatt und Allgemeine Zeitung - Mainzer

Anzeiger, zuletztgeändert durch Satzung vom 29. Md2024, veröffentlicht am 12. Juni 2024im
Wiesbadener Kurier, wird wie folgt geändert:

1. ln Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Woft ,,Seniorenbeirats" die Worte ,,sowie des

J ugendparlaments" gestrichen.

2. ln Absatz 1 Salz 2 Nr. 3 werden die Worte ,,und des Jugendparlaments" gestrichen

3. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

,,(5) Mitglieder des Jugendparlaments erhalten ein Sitzungsgeld von 1 '10 Euro je Sitzung des

Jugendparlaments. Die Anzahl der entschädigungspflichten Sitzungen ist auf zehn pro Jahr

begrenzt."
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Artikel2

Diese Satzung tritt am 1. April 2026 in Kraft.

Tagesordnung lll

Wiesbaden 02.2026

Dr. Gerhard Obermayr
Vorsitzender
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